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Bekanntmachung der Stadt Arneburg

Aufstellungsbeschluss zum vorzeitigen Bebauungsplan „Sportanlage“ in Arneburg

Der Stadtrat der Stadt Arneburg hat in seiner Sitzung am 20.12.2022 den 
Beschluss 22/252/22 mit dem folgenden Inhalt gefasst. Er wird hiermit be-
kannt gemacht: 

Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Arneburg beschließt auf seiner heutigen Sitzung ge-
mäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes für eine Sportanlage in Arneburg. Der Bebauungs-
plan wird gemäß § 8 Abs. 4 BauGB aufgestellt (Vorzeitiger Bebauungsplan).
Planungsziel ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine geordnete bauliche Entwicklung einer Fläche am Ortseingang von Ar-
neburg östlich der Bahnlinie Borstel-Niedergörne und nördlich der Stendaler 
Straße, um hier Sportanlagen für den Reit- und Fußballsport zu errichten. 
Der Geltungsbereich ist der Planzeichnung zu entnehmen. Die Fläche des 
Planungsgebietes beträgt 8,5 ha.
Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich nach den Vorgaben der Hauptsat-
zung der Stadt Arneburg bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB sowie die Unterrich-
tung der Behörden und sonstigen Träger der öffentlichen Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB sollen schriftlich erfolgen.
Mit der Ausarbeitung der Planungen ist das Büro Wallraf & Partner aus 
Beelitz beauftragt.

Sachverhalt: 
Die Stadt Arneburg plant in Kooperation mit den ansässigen Sportvereinen 
in der Gemarkung Arneburg eine neue Sportanlage zu errichten. 
Das Plangebiet umfasst Grundstücksflächen gemäß der Darstellung im 
beiliegenden Lageplan. Den Planungsbereich bildet das Flurstück 34/2 der 
Flur 17 der Gemarkung Arneburg.
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt gemäß § 8 Abs. 4 BauGB (Vor-
zeitiger Bebauungsplan): „Ein Bebauungsplan kann aufgestellt, geändert, er-
gänzt oder aufgehoben werden, bevor der Flächennutzungsplan aufgestellt 
ist, wenn dringende Gründe es erfordern und wenn der Bebauungsplan der 

beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht ent-
gegenstehen.“ Die Stadt Arneburg beabsichtigt, den Bebauungsplan nach 
dem Inkrafttreten des im Verfahren (Entwurf) befindlichen Flächennutzungs-
plans der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck durch Änderungsverfahren 
in die vorbereitende Bauleitplanung zu überführen.
Planungsziel ist der Neubau einer Sportanlage, um den gewachsenen Be-
dürfnissen des lokalen Vereinssports gerecht zu werden. Der bestehende 
Sportplatz an der Stendaler Straße, der aufgrund von Lärmemissionen zu 
Nachbarschaftskonflikten geführt hat, soll an diesen Standort verlagert 
werden, der nicht unmittelbar an die Wohnbebauung im Siedlungszusam-
menhang grenzt.
Die geplante Sportanlage soll auf einer Fläche entstehen, die im rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Arneburg als landwirtschaftlichen 
Nutzfläche dargestellt ist. Voraussetzung für die Schaffung von Baurecht ist 
daher eine Änderung des Flächennutzungsplans, die im Parallelverfahren 
durchgeführt wird.
Die nach BauGB erforderlichen Verfahrensschritte sind umzusetzen 

Finanzierung: 
Die Mittel stehen im Haushalt 2023 der Stadt Arneburg unter der Buchungs-
stelle B-Plan Sportstätten Reiten-Fußball (5110123001) in Höhe von 35.000 
Euro zur Verfügung. 

Lothar Riedinger
Bürgermeister

Anlagen: 
Karte des Geltungsbereiches
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Arneburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der 
Stadt Arneburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 29.11.2022 
beschlossene Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 8.770.600 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 8.122.200 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 8.223.400 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 7.349.600 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 1.093.100 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 4.597.400 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf   91.900 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 104.700 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
100.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf 300 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 350 v. H.

Arneburg, den 29.11.2022

Lothar Riedinger
Bürgermeister der Stadt Arneburg (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.02.2023 bis 17.02.2023 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Arneburg, den 29.11.2022

Lothar Riedinger
Bürgermeister der Stadt Arneburg (Siegel)
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) für das Haus
haltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
die Folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 08.12.2022 beschlossene 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.661.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.659.100 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.403.500 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.388.100 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf  965.900 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 1.376.000 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
150.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf 250 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 350 v. H.

Eichstedt (Altmark), den 08.12.2022

Karlheinz Schwerin
Bürgermeister der Gemeinde Eichstedt (Altmark) (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.02.2023 bis 17.02.2023 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Eichstedt (Altmark), den 08.12.2022

Karlheinz Schwerin
Bürgermeister der Gemeinde Eichstedt (Altmark) (Siegel)

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Eichstedt (Altmark)

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange im Verfahren zur Aufstellung der Einbeziehungs
satzung „Verdichtung nördlich Baumgartner Straße“ in Eichstedt (Altmark) nach § 34 Abs. 4, Nr. 3 Baugesetzbuch

Der Gemeinderat Eichstedt (Altmark) hat in seiner Sitzung am 15.02.2022 die 
Aufstellung der Einbeziehungssatzung „Verdichtung nördlich Baumgartner 
Straße“ nach § 34 Abs. 4, Nr. 3 Baugesetzbuch beschlossen. Der Geltungs-
bereich ist in der Anlage dieser Bekanntmachung abgedruckt. 
Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die bauliche Nutzung der Grundstücke im Plangebiet. 
Der Gemeinderat Eichstedt (Altmark) hat auf seiner Sitzung am 16.11.2022 

die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belan-
ge beschlossen. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB findet durch 
Auslage des Entwurfs der Satzung 

vom 09.02.2023 bis einschl. 10.03.2023
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im Verwaltungsamt Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 in 39596 Goldbeck, 
Zimmer 21 und im Rathaus Arneburg, Breite Straße 14 A in 39596 Arneburg, 
Zimmer 2 statt.

Jedermann kann sich während der Sprechzeiten der Verbandsgemeinde:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
Freitag 09.00 – 12.00 Uhr

über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswir-
kungen der Planung, die auf die Entwicklung des Gebiets in Betracht kom-
men, informieren.

Während der Auslegungsfrist wird Ihnen Gelegenheit zur Äußerung und Er-
örterung gegeben. 
Anregungen und Stellungnahmen können von jedermann unter Angabe des 
Planverfahrens und des Absenders während der Auslegungsfrist schriftlich 
zu Protokoll bzw. als förmliches Schreiben an folgende Anschrift 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
An der Zuckerfabrik 1
39596 Goldbeck 
oder per E-Mail an: 
s.kuhlmann@arneburggoldbeck.de eingereicht werden: 

Der Entwurf der Planung ist außerdem im Internet, auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck unter 
www.arneburg-goldbeck.de/region-verwaltung/amtliche-bekanntmachun-
gen/ einsehbar. 

Eichstedt (Altmark), 16.01.2023

Karlheinz Schwerin
Bürgermeister

Anlage:
Geltungsbereich der Satzung

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark

Öffentliche Bekanntmachung

Beschluss vom 20.12.2022

Freiwilliger Landtausch: Häsewig
Landkreis: Stendal
Verfahrensnummer: SDL 9/0194/01

1. Beschluss
Hiermit wird der Freiwillige Landtausch Häsewig nach § 103 c Abs. 2 i. V. m. 
§ 6 Abs. 1 Satz 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
in der geltenden Fassung angeordnet.

Verfahrensgebiet
Dem Verfahren unterliegen folgende Flurstücke: 

Gemarkung Flur Flurstück
Häsewig 1 9
Klein Schwechten 4 278/49

Die Verfahrensfläche beträgt ca. 3 ha. Die betreffenden Flurstücke sind auf 
der zu diesem Beschluss gehörenden Gebietskarte farbig gekennzeichnet.

2.  Gründe
Der Beschluss beruht auf berechtigten Anträgen der Teilnehmer zur Verfah-
rensdurchführung gemäß § 103 c Abs. 1 FlurbG.
Der Freiwillige Landtausch dient agrarstrukturellen Interessen. Für den 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb wird durch die Zusammenlegung von 
Acker-/Waldgrundstücken zu ausreichend großen Wirtschaftsflächen eine 

Verbesserung der Betriebsstruktur erzielt. Für den anderen Tauschpartner 
verbessert sich die Hof- und Flurlage. 

3. Anmeldung von unbekannten Rechten
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich, aber zur 
Beteiligung am Verfahren berechtigen, werden aufgefordert, ihre Rechte 
innerhalb von 3 Monaten – gerechnet vom ersten Tag der Bekanntmachung 
dieses Beschlusses – bei dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Altmark anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes innerhalb einer von diesem zu 
setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist 
ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. Werden die Rechte erst nach 
Ablauf der vorbezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann 
das Amt die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.

4.  Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Beschluss kann innerhalb von einem Monat nach der Bekannt-
gabe schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Widerspruch beim Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 39576 
Hansestadt Stendal, erhoben werden.

Im Auftrag (DS)
gez. Trefflich
Sachgebietsleiterin
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Unterhaltungsverband „Milde/Biese“, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Bekanntmachung

Termine Gewässerschauen 2023

Gemäß § 5 der Satzung des Unterhaltungsverbandes Milde/Biese i. V. m. § 67 WG LSA sind die Gewässer und Anlagen im Verbandsgebiet einmal im Jahr 
zu schauen. Die Gewässerschauen in den jeweiligen Schaubezirken finden an folgenden Tagen statt:

Datum  Uhrzeit  Schaubezirk  Treffpunkt

27.02.2023  8.15 Uhr  Oberlauf Milde  Gaststätte Ackendorf

01.03.2023  8.15 Uhr  Untermilde  Betriebshof UHV Milde/Biese Engersen

01.03.2023  12.30 Uhr  Halmaygraben  Parkplatz Landfleischerei in Lückstedt

06.03.2023  8.15 Uhr  Secantsgraben  Hofstelle Duhm Döllnitz

08.03.2023  8.15 Uhr  Königsgraben  Betriebshof UHV Milde/Biese Engersen

08.03.2023  12.30 Uhr  Markgraben  Parkplatz Bäckerei Pennigstorf in Fiessau

13.03.2023  8.15 Uhr  Augraben  Milchviehanlage Siepe

Die Mitglieder des Unterhaltungsverbandes sind berechtigt, an den Gewässerschauen teilzunehmen.

Kalbe/Milde, den 17.01.2023

Detlef Kränzel
amtierender Verbandsvorsteher
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Bekanntmachung der Gemeinde Goldbeck

Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplans  
Industriegebiet Mittlere Uchte in Goldbeck

Der Gemeinderat Goldbeck hat in seiner Sitzung am 17.11.2022 den Beschluss 
40/091/22 mit dem folgenden Inhalt gefasst. Er wird hiermit bekannt gemacht: 

Beschluss: 
Der Gemeinderat Goldbeck beschließt auf seiner heutigen Sitzung die 2. Än-
derung des Bebauungsplans Industriegebiet Mittlere Uchte. 
Planungsziel ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsobjektes.
Der zu ändernde Bereich ist in der Anlage gekennzeichnet. Statt der Aus-
weisung als Gewerbefläche erfolgt die Ausweisung als Sonderbaufläche 
großflächiger Einzelhandel. 
Das Verfahren wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB durch-
geführt. 
Der Beschluss ist nach den Vorgaben der Hauptsatzung der Gemeinde Gold-
beck bekannt zu machen. 

Sachverhalt: 
Der genannte B-Plan ist seit dem 26.11.1997 in der Fassung der 1. Änderung 
in Kraft.  
Es liegt ein Antrag auf Ansiedlung eines großflächigen Einzelhandelsobjek-
tes vor.  Der geplante Standort ist im B-Plan als Gewerbefläche dargestellt. 
Die Ansiedlung ist im Gewerbegebiet unzulässig. Es ist eine Sonderbauflä-
che gemäß § 11 BauNV auszuweisen. 
Die Änderung des B-Plans ist nach den Vorgaben des BauGB durchzuführen.

Finanzierung: 
Keine finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde Goldbeck.
Eine Kostenübernahmeerklärung des Investors liegt vor.

Christian Masche 
Bürgermeister

Anlage Übersichtsplan zum Geltungsbereich 

Darstellung des Änderungsbereiches

Bekanntmachung der Gemeinde Goldbeck

Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen BPlan einschließlich Umweltbericht  
zur Ausweisung eines Sondergebietes „PhotovoltaikFreiflächenanlage“ im Ortsteil Plätz

Der Gemeinderat Goldbeck hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 den Be-
schluss 40/094/22 mit dem folgenden Inhalt gefasst. Er wird hiermit bekannt 
gemacht: 

Beschluss: 
Der Gemeinderat Goldbeck fasst auf seiner heutigen Sitzung gemäß §§ 1, 
1a und 2 den Aufstellungsbeschluss zum o. g. B-Plan einschließlich Umwelt-
bericht gem. § 2a BauGB zur Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes 
„Photovoltaik-Freiflächenanlage“ im Ortsteil Plätz der Gemeinde Goldbeck.
1. Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke in der Gemarkung Bert-

kow, Flur 6, Flurstücke 58 und 59/1 sowie Flur 7, Flurstück 70/1. Das 
Plangebiet hat eine Gesamtgröße von ca. 36 ha.

2.  Die Ausweisung erfolgt als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FA).

3.  Die BLG Solarprojekt als Träger des Vorhabens plant auf den genannten 
Grundstücken die Errichtung von PV-FA.

4.  Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Sachverhalt: 
Mit der Überplanung der oben genannten Grundstücke sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung der PV-FA erreicht wer-
den. Die Auswirkung des geplanten Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter 
werden in einem Umweltbericht geprüft und dargestellt. Der Umweltbericht 
bildet einen  gesonderten Teil der Begründung. Die Umsetzung des geplan-
ten Vorhabens ist von besonderem öffentlichen Interesse zur Erreichung der 
Klimaziele der BRD. 
Die Änderung des Flächennutzungsplans obliegt der Verbandsgemeinde 
Arne burg-Goldbeck. 
Finanzierung: 
Die Kosten des B-Planverfahrens trägt der Vorhabensträger. 

Christian Masche 
Bürgermeister 
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Anlage: Übersichtsplan zum Geltungsbereich

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Goldbeck für das Haushaltsjahr 
2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfasungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat die folgende, 
vom Gemeinderat in der Sitzung am 14.12.2022 beschlossene Haushaltssat-
zung erlassen: 

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 2.371.400 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.198.400 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.030.400 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.831.800 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 1.321.500 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 2.246.900 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf  138.600 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt.

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf 340 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 350 v. H.

Goldbeck, den 14.12.2022

Christian Masche 
 Bürgermeister der Gemeinde Goldbeck (Siegel)
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach 
§ 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfasungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.02.2023 bis 17.02.2023 im Verwaltungsgebäude 
Goldbeck öffentlich aus.

Goldbeck, den 14.12.2022

Christian Masche 
Bürgermeister der Gemeinde Goldbeck (Siegel)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hassel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassunggesetzes des Landes Sachsen- 
Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat die 
folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 18.10.2022 beschlossene 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.165.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.197.600 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  995.100 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.010.000 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf    223.800 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf  546.000 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf 225 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 350 v. H.

Hassel, den 18.10.2022

Alf Diedrich
Bürgermeister der Gemeinde Hassel (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 02.02.2023 bis 17.02.2023 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Hassel, den 18.10.2022

Alf Diedrich
Bürgermeister der Gemeinde Hassel (Siegel)
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Gemeinde HohenbergKrusemark 
Bebauungsplan „AgrarPhotovoltaik mit landwirtschaftlicher Nutzung nördlich Schwarzholz“
Es wird  darauf hingewiesen, dass es sich aufgrund eines redakti
onellen Fehlers in der Bekanntmachung um eine Wiederholung der 
Bekanntmachung und Auslegung handelt.

Der Gemeinderat Hohenberg-Krusemark hat in seiner Sitzung am 10.11.2022 
den Entwurf des Bebauungsplanes „Agrar-Photovoltaik mit landwirtschaftli-
cher Nutzung nördlich Schwarzholz“ einschließlich der Begründung und des 
Umweltberichtes gebilligt und die Durchführung der Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Form einer öffentlichen 
Auslegung beschlossen. Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines sonstigen 
Sondergebietes mit landwirtschaftlicher Nutzung mit der Zweckbestimmung 
Agrar – Photovoltaik (SO APV). Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil 
Schwarzholz der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. Die Fläche des Geltungs-
bereiches beträgt ca. 240 ha und umfasst in der Gemarkung Schwarzholz, 
Flur 1, die Flurstücke 60, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/3, 142, 
203 und 262.
Der Öffentlichkeit wird damit nach § 3 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Äu-
ßerung und Erörterung gegeben. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der 
Öffentlichkeit.
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Agrar-Photovoltaik mit landwirtschaft-
licher Nutzung nördlich Schwarzholz“ einschließlich der Begründung, des 
Umweltberichtes, der Projektbeschreibung, des Hydrologischen Gutachtens, 
des Kurzberichtes zur Feststellung der Baugrundverhältnisse, der standort-
bezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG zur Entnahme von 
Grundwasser zur Unterflur-Tropfbewässerung und die umweltrelevanten 
Stellungnahmen werden auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck unter https://www.arneburg-goldbeck.de/region-verwaltung/
amtliche-bekanntmachungen/ zur Ansicht und zum Ausdruck 

vom 13.02.2023 bis zum 17.03.2023

digital bereitgestellt.

Die Auslegungen erfolgen entsprechend der Vorgaben der gemeindlichen 
Hauptsatzung im Verwaltungsamt Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 in 39596 
Goldbeck und im Rathaus Arneburg, Breite Straße 14 A in 39596 Arneburg, 
für den Zeitraum vom 13.02.2023 bis einschließlich 17.03.2023 gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB während der nachstehenden Öffnungszeiten.
Di  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:30 Uhr
Mi  9:00 bis 12:00 Uhr
Do  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr
Fr  9:00 bis 12:00 Uhr

Außerhalb der Sprechzeiten für den Publikumsverkehr können individuelle 
Termine telefonisch unter 039321 51-840 oder s.kuhlmann@arneburg-gold-
beck.de vereinbart werden.

Stellungnahmen können während der vorgenannten Auslegungsfrist münd-
lich zu oben genannten Öffnungszeiten oder schriftlich unter Nutzung folgen-
der Anschriften eingereicht werden:

per Post:
Verbandsgemeinde ArneburgGoldbeck
Breite Straße 14 A
39596 Arneburg
per E-Mail: 
kontakt@arneburggoldbeck.de

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 2 Halbsatz 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 6 BauGB bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und de-
ren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.

Informationen zu behandelten Umweltthemen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.
Umweltbezogene Informationen und Stellungnahmen sind in Form des Um-
weltberichts sowie als Stellungnahmen der beteiligten Fachbehörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie als Stellungnahmen aus der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zu folgenden Themen verfügbar und 
liegen mit aus:
•  Schutzgut Mensch: Beeinträchtigung der vorhandenen und geplanten 

Bebauung durch angrenzende Nutzungen; Ermittlung und Bewertung 
zusätzlicher Beeinträchtigung des Gebiets für die Erholungsnutzung

•  Schutzgüter Pflanzen und Tiere einschließlich Arten- und Lebensgemein-
schaften sowie biologische Vielfalt und Artenschutz: vorhandener Vege-
tationsbestand und Biotoptypen, Bewertung der Vegetationsstrukturen 
und der planungsbedingten Auswirkungen; Vorkommen geschützter Ar-
ten und Auswirkungen der Planung auf diese Arten, hier insbesondere 
auf Brutvögel, Amphibien, Reptilien und den Fischotter, einschließlich 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkun-
gen; Maßnahmen zum Ausgleich für den Verlust von Biotopflächen

•  Schutzgüter Boden und Fläche: Flächeninanspruchnahme, vorhandene 
Bodenverhältnisse einschließlich Informationen zu Altlasten; vorhande-
ne und künftige Bodenversiegelung; Maßnahmen zur Eingriffsminderung

•  Schutzgut Wasser (Oberflächenwasser und Grundwasser): Beschrei-
bung und Bewertung der Beeinträchtigung von Oberflächenwasser und 
Grundwasserspiegel; Maßnahmen zum Schutz von Oberflächen- und 
Grundwasser

•  Schutzgut Klima und Luft: mikroklimatische Ausgangssituation und Be-
wertung der Auswirkungen

•  Landschaft: Beschreibung und Bewertung der Landschaft, voraussicht-
liche Veränderungen

•  Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter: Beschreibung und 
Bewertung der Auswirkung auf archäologische Kulturdenkmale

•  Aussagen zu Wechselbeziehungen und -wirkungen zwischen den 
Schutzgütern

•  Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Kompensation je 
Schutzgut und überschlägige Ermittlung des Kompensationsbedarfs.

Nachfolgende umweltrelevante Stellungnahmen aus dem Verfahren gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB werden ebenfalls ausgelegt.
–  Stellungnahme des Landkreises Stendal vom 24.01.2022
–  Stellungnahme des Biosphärenreservates Mittelelbe vom 19.01.2022

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Ver-
bindung mit Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b DSGVO und § 3 BauGB. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzinformation im Rahmen 
der Bauleitplanung, die mit ausliegt.

Dirk Kautz
Bürgermeister Siegel
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde HohenbergKrusemark 

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplans  
„Sondergebiet PVFreiflächenPhotovoltaikanlage Schwarzholz“

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie  
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat Hohenberg-Krusemark hat in seiner Sitzung am 14.12.2022 
den Entwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet PV-Freiflächen-Photovol-
taikanlage Schwarzholz“ gebilligt und zur öffentlichen Auslage bestimmt.
Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes Photovoltaik (SO PV).
Die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB findet 

durch Auslage des Entwurfs der Planung

vom 9. Februar 2023 bis einschl. 10. März 2023

im Verwaltungsamt Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 in 39596 Goldbeck, 
Zimmer 21 und im Rathaus Arneburg, Breite Straße 14 A in 39596 Arneburg, 
Zimmer 2, statt.
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Jedermann kann sich während der Sprechzeiten der Verbandsgemeinde:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
Freitag 09.00 – 12.00 Uhr 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswir-
kungen der Planung sowie über die sich wesentlich unterscheidenden Lösun-
gen, die für die Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen, informieren.
Während der Auslegungsfrist wird Ihnen Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung gegeben. Auch interessierte Kinder und Jugendliche sind aufge-
fordert, sich zu den Planungen zu äußern.
Anregungen und Stellungnahmen können von jedermann unter Angabe des 
Planverfahrens und des Absenders während der Auslegungsfrist schriftlich 
zu Protokoll bzw. als förmliches Schreiben an folgende Anschrift eingereicht 
werden:
Verbandsgemeinde ArneburgGoldbeck 
An der Zuckerfabrik 1
39596 Goldbeck
oder per E-Mail an: s.kuhlmann@arneburggoldbeck.de

Der Entwurf der Planung ist außerdem im Internet, auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck unter www.arneburg-goldbeck.de/
region-verwaltung/amtliche-bekanntmachungen/ einsehbar.

Folgende umweltbezogenen Informationen sind verfügbar:
– Umweltbericht zum Entwurf Bebauungsplan „Sondergebiet PV-Freiflä-

chen-Photovoltaikanlage Schwarzholz“
– Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung
– Artenschutzrechtliche Prüfung mit Anlagen Quartiersstruktur, Bericht 

Brutvögel, Karte Brutvögel, Tageslisten, Zauneidechsen

Folgende, bereits im B-Planverfahren eingegangene umweltbezogenen Stel-
lungnahmen sind berücksichtigt:
•  Schutzgut Boden /Fläche /Altlasten / Abfall

–  Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark: Bedenken
–  BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH: keine Einwände

–  Landkreis Stendal: keine Einwände
–  Landesamt für Geologie und Bergwesen: keine Bedenken

•  Schutzgut Wasser / Abwasser
–  Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sach-

sen-Anhalt Flussbereich Osterburg: keine Stellungnahme
–  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Referat Wasser: keine Be-

denken
–  Unterhaltungsverband Seege/Aland: keine Einwände
–  Landkreis Stendal: keine Einwände

•  Schutzgut Klima und Luft / Mensch / Immissionsschutz
–  Deutscher Wetterdienst: keine Einwände
–  Landkreis Stendal: keine Einwände
–  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Referat Immissionsschutz: 

keine Bedenken
•  Schutzgut Arten und Biotope / Naturschutz / Landschaftsbild

–  Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark: Be-
denken

–  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Referat Agrarwirtschaft: 
keine Einwände

–  Landkreis Stendal: Belange sind betroffen
–  Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe: keine Einwände
–  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Referat Naturschutz: keine 

Bedenken
•  Kultur- und sonstige Sachgüter

–  Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt: 
keine Bedenken

–  Landkreis Stendal: Belange sind betroffen

Hohenberg-Krusemark, den 17.01.2023

Dirk Kautz
Bürgermeister
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde HohenbergKrusemark für das 
Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 10.11.2022 beschlossene 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.842.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.851.800 Euro

2. im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.466.500 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.462.600 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 1.253.600 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 1.329.200 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf  66.600 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt.

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf 220 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 310 v. H.

Hohenberg-Krusemark, den 10.11.2022

gez. Schmidt

Olaf Schmidt (Siegel)
Stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Hohenberg-Krusemark

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 02.02.2023 bis 17.02.2023 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, den 10.11.2022

gez. Schmidt

Olaf Schmidt (Siegel)
Stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
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Einbeziehungssatzung der Gemeinde Rochau „Am Sandberg“  
1. Änderung

Aufgrund der §§ 5 Absatz 1, 8 und 45 Absatz 2 Nummer 1 Kommunalver-
fassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz 
– KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 22.06.2018 (GVBl. LSA S. 166), in Verbindung mit 
den §§ 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 und 13 Absatz 2 und 3 Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), erlässt die Gemeinde Rochau die folgende 1. Änderung der Einbe-
ziehungssatzung:

Artikel 1
 der § 5 Naturschutzfachliche Regelungen wird wie folgt geändert:
1.  Zur Durchführung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des 

§ 1a und § 9 Abs. 1a BauGB werden folgende Maßnahmen ausgeführt:
 Maßnahmen auf dem Baugrundstück (Flur 12, Flurstück 89)

a)  Pflanzung einer zweireihigen Strauchhecke entlang der gesamten 
östlichen Grenze (ca. 30 m) in einer Breite von 2,50 m, Reihenab-
stand 1,00 m, Pflanzabstand innerhalb der Reihe 1,00 m, Bepflan-
zung mit heimischen Straucharten

b)  Pflanzung einer Obstbaumreihe entlang der nördlichen Grenze Länge 
58 m, insgesamt 8 Stück, Verwendung von halb- oder hochstämmi-
gen Obstbäumen, Abstand zwischen den Bäumen 6-8 m

 Maßnahme auf dem Baugrundstück 2 (Flur 12, Flurstücke 91 und 92)
a)  Pflanzung einer 4 m breiten, dreireihigen Strauch- und Baumhecke 

entlang der westlichen Grenze des Grundstücks, ca. 23 m Länge, 
Reihenabstand 1,00 m, Pflanzabstand innerhalb der Reihe 1,00 m, 
Bepflanzung mit heimischen Straucharten und heimischen Laubbäu-
men, Baumabstand ca. 8 m zueinander 

b)  Pflanzung einer 2 m breiten zweireihigen Strauchhecke entlang der 
nördlichen Grenze des Grundstücks, ca. 70 m Länge, Reihenabstand 
1,00 m, Pflanzabstand innerhalb der Reihe 1,00 m, Bepflanzung mit 
heimischen Straucharten

 Externe Maßnahmen
b)  Pflanzung von Bäumen im Abstand 10 m x 10 m in der Gemarkung 

Rochau, Flur 12, Flurstück 48, ca. 2800 m², „
 die Bäume sollten in die Hecke integriert werden, daher Strauch-Baum-

hecke, Bäume sind in einem Abstand von ca. 10 m zueinander zu pflan-
zen, so dass bei den Strecken max. 17 Bäume zu setzen sind.
a)  Pflanzung einer 4 m breiten Baum-Strauch-Hecke in der Gemarkung 

Rochau, Flur 12, Flurstück 48 auf der östlichen (116 m), südlichen (48 
m) und westlichen ( 30 m) Grundstücksgrenze,  Pflanzfläche insge-
samt ca. 776 m²

b)  Pflanzung von Bäumen im Abstand 10 m x 10 m in der Gemarkung 
Rochau, Flur 12, Flurstück 48, ca. 2800 m², 

2.  Die Ersatzmaßnahmen auf den Baugrundstücken sind im Jahr der bau-
lichen Nutzung herzustellen.

 Die externen Pflanzungen sind bis  spätestens 30.03.2023 fertigzustellen.
3.  Die Pflanzungen unterliegen einer 5-jährigen Pflege.
4.  Folgende Pflanzen sind zu verwenden: 
 Bäume: Hochstamm mit geradem Leittrieb, Stammumfang 12 –14 cm 

der nachstehend genannten Arten
–  Acer campestre (Feld-Ahorn)
–  Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
–  Tiia cordata (Winterlinde)
–  Quercus petraea (Trauben-Eiche)
–  Sorbus aucuparia (Eberesche)

 Sträucher: es gilt die Artenliste für Ausgleichsmaßnahmen  der Einbe-
ziehungssatzung fort.

Artikel 2
Inkrafttreten

Die 1. Änderung der Einbeziehungssatzung der Gemeinde Rochau „Am Sand-
berg“ tritt gemäß § 10 Absatz 3 am Tag nach der ortsüblichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Gemeinde Rochau, den 30.11.2022

Dirk Zeidler
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Gemeinde Rochau

Beschluss der 1. Änderung der Einbeziehungssatzung „Am Sandberg“ in Rochau 

Der Gemeinderat Rochau hat in der Sitzung am 30.11.2022 die 1. Ände-
rung der Einbeziehungssatzung „Am Sandberg“ in Rochau mit Beschluss 
09/045/22 beschlossen. Der Beschluss zur 1. Änderung wird hiermit bekannt 
gemacht. 

Beschluss:
Der Gemeinderat Rochau beschließt auf seiner heutigen Sitzung auf Grund-
lage des von § 34 Abs. 4 Nr. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
am 10. Dezember 2021 (BGBl I S. 4147) i. V .m. § 8 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt die 1. Änderung der Einbezie-
hungssatzung „Am Sandberg“.

Sachverhalt:
Der Gemeinderat Rochau hatte die Einbeziehungssatzung „Am Sandberg“ 
am 27.02.2019 beschlossen. Im Zuge der Umsetzung der erforderlichen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind Änderungen zur ursprünglichen 
Umsetzung erforderlich. Die Abstimmung mit der zuständigen Unteren Na-
turschutzbehörde ist erfolgt. Die Zustimmung liegt vor. Der Ausgleich des 
Eingriffs kann mit den geänderten Maßnahmen erbracht werden. 
Da die naturschutzrechtlichen Regelungen Bestandteil der Einbeziehungssat-
zung sind, müssen die Änderung in Form der Änderungssatzung festgelegt 
werden.

Dirk Zeidler
Bürgermeister

Evangelisches Kirchspiel Werben

Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Gemeindekirchenrat des evangelischen Kirchspiels Werben beabsichtigt, den Friedhof Neukirchen an der Kirche 
sowie den Friedhof Räbel zu schließen. Vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung des zuständigen Kreiskirchenamtes sind vom Zeitpunkt der 
Schließungen an Bestattungen nicht mehr zulässig und bestehende Bestattungsrechte erlöschen.

Werben den 28.11.2022

Evangelisches Kirchspiel Werben

– Ende der amtlichen Bekanntmachungen –
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InformatIonen aus der VerbandsgemeInde

SitzungSkalender 

Ratssitzungen
 09.02.2023 | 19.00 Uhr
Sitzung des Gemeinderates 
Iden
Dorfgemeinschaftshaus  
Iden, Lindenstraße 11  
in 39606 Iden

 09.02.2023 | 19.00 Uhr
Sitzung des Gemeinderates 
Hohenberg-Krusemark
Turnhalle Hindenburg –  
Versammlungsraum,  
Breite Straße in 39596 
Hohenberg-Krusemark 
OT Hindenburg

 21.02.2023 | 19.00 Uhr
Sitzung des Stadtrates 
Werben (Elbe)
Rathaus Hansestadt Werben 
(Elbe), Marktplatz 1 in 39615 
Hansestadt Werben (Elbe)

 22.02.2023 | 18.30 Uhr
Sitzung des Hauptausschus-
ses der Stadt Arneburg
Sitzungssaal Breite Straße 16 
in 39596 Arneburg

 28.02.2023 | 19.00 Uhr
Sitzung des Stadtrates 
Arneburg
Der Ort war zum Redaktions-
schluss noch nicht bekannt.

Bitte informieren Sie sich vor 
jeder Sitzung zu möglichen 
Änderungen über die örtli-
chen Aushänge in Ihrer 
Stadt/ Gemeinde oder auf der 
Website der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck. 
(www.arneburg-goldbeck.de)

information

Leinenpflicht für Hunde

Information des Fachdiens-
tes Bürgerdienste an alle 

Hundehalter in der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck

§ 28 Gefährdung  
der Freien landschaft –  

Waldgesetz lSa

(2) Es ist verboten, Hunde in der 
freien Landschaft einschließlich 
angrenzender öffentlicher Stra-
ßen unbeaufsichtigt laufen zu 
lassen. Hunde sind in der Zeit 
vom 1. März bis 15. Juli anzu-
leinen. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für Jagd-, Hüte-, Blinden-, 
Polizei- oder sonstige Dienst-
hunde während ihres bestim-
mungsgemäßen Einsatzes. Ge-
meinden und Verbandsgemein-
den können durch Gefahrenab-
wehrverordnung für Teile ihres 

Bezirks Ausnahmen von Satz  2 
zulassen; die Regelungen des 
Achten Teils des Gesetzes über 
die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung des Landes Sachsen- 
Anhalt finden entsprechend An-
wendung.

Wir möchten alle Hundehalte-
rinnen und Hundehalter der 
VerbGem Arneburg-Goldbeck 
bitten, sich an die Leinenpflicht 
zu halten.
Besonders in der Brut- und Setz-
zeit ist es für die freilebenden 
Tiere auf unseren Wiesen und in 
unseren Wäldern sehr wichtig, 
in Ruhe leben zu können.

Bei Fragen zu Thema Hunde und 
zur Leinenpflicht steht Ihnen 
das Team Bürgerdienste sehr 
gern zur Seite.

Seit 1. Januar

Neue Öffnungszeiten des Jobcenters
Die Öffnungszeiten des Job-
centers Stendal werden ab 

1.  Januar 2023 angepasst. „Die 
Corona-Pandemie und die fort-
schreitende Digitalisierung hat 
die Bedürfnisse unserer Kundin-
nen und Kunden an unsere 
Dienstleistungen im SGB II ver-
ändert.“ begründet die Chefin 
des Stendaler Jobcenters Dörthe 
Engelhardt-Rothenberger die-
sen Schritt. „Wir werden weiter-
hin an allen drei Standorten un-
sere Kundinnen und Kunden 
bera ten. Aber überwiegend ter-
miniert“ ergänzt Engelhardt- 
Rothenberger.
Der Fokus wird auf der termi-
nierten Beratung im Vermitt-
lungs- und Leistungsbereich lie-
gen. Damit steht mehr Zeit für 
eine individuelle Beratung und 
Klärung von Anliegen zur Verfü-
gung, Wartezeiten können so re-
duziert werden.

Die neuen Öffnungszeiten 
im Überblick:

Neue Öffnungszeiten  
im Jobcenter Stendal  
ab 1. Januar 2023
Montag: 8 Uhr bis 13 Uhr
Dienstag: 8 Uhr bis 12 Uhr, nach-
mittags nach vorheriger Ter-
minvereinbarung
Mittwoch: nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung
Donnerstag: 8 Uhr bis 12 Uhr 
und 14 Uhr bis 17 Uhr
Freitag 8 Uhr bis 13 Uhr

Neue Öffnungszeiten  
am Standort osterburg  
ab 1. Januar 2023
Montag:  8 Uhr bis 13 Uhr
Dienstag: 8 Uhr bis 12 Uhr (nach-
mittags nach vorheriger Ter-
minvereinbarung)
Mittwoch: geschlossen

Donnerstag: vormittags nach 
vorheriger Terminvereinbarung, 
14 Uhr bis 17 Uhr
Freitag: 8 Uhr bis 13 Uhr

Neue Öffnungszeiten  
am Standort Havelberg  
ab 1. Januar 2023
Montag: 8 Uhr bis 13 Uhr
Dienstag: nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 8 Uhr bis 13 Uhr, 
nachmittags nach vorheriger 
Terminvereinbarung
Freitag: nur nach vorheriger Ter-
minvereinbarung

Terminierte Beratungen finden – 
wie bisher – auch außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten statt. 
Das Jobcenter Stendal arbeitet 
grundsätzlich mit dem System 
der Terminvereinbarung.

Gesprächs- oder Beratungster-
mine mit dem Leistungs- oder 
Vermittlungsbereich können 
online über 

www.jobcenter.digital 

oder 

telefonisch 
mit dem Service- Center verein-
bart werden. Das Service-Center 
ist werktags zwischen 8 Uhr 
und 18 Uhr erreichbar.

Jobcenter Stendal:
 03931 / 640 826

Jobcenter Stendal, 
Geschäftsstelle Osterburg:
 03937 / 2505 885

Jobcenter Stendal, 
Geschäftsstelle Havelberg
 039387 / 751 85
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redaktionsschluss zu „Hallo Nachbarn“
die nächste ausgabe erscheint am 28. februar 2023. 

unterlagen bis 16. februar 2023 abgeben.

Gruppen, Organisationen, Ortschaften und Vereine, die ihre Veran-
staltungen ankündigen oder Beiträge veröffentlichen wollen, werden 

gebeten, ihre Unterlagen bis zu diesem Termin abzugeben. 

Informationen, Beiträge und Veröffentlichungen bitte an die  
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck 

gerne auch per E-Mail an:  
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de

Vertrieb

Sie haben Ihr Amtsblatt  
„Hallo Nachbarn“ nicht erhalten?!

Unser Amtsblatt „Hallo 
Nachbarn“ erhalten Sie ein-

mal im Monat. Es wird allen 
Haushalten in der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck zu-
gestellt. Der Vertrieb des Amts-
blattes wurde für alle Mit-
gliedsgemeinden der Verbands- 
gemeinde an das Dienst-Leis-
tungs-Centrum Osterburg,  
Am Bültgraben 10, vergeben. 
Die Verteilung wird von hier-
aus mit vielen fleißigen Hel-
fern organisiert.  
Kommt der „Hallo Nachbarn“ 
bei Ihnen nicht an, wenden Sie 
sich bitte an: 

Dlc osterburg, 
Frau lamberts
Telefon: 03937-2 92 90 80
E-Mail: karina.lamberts@
d-pool.net 

Einzelne Exemplare erhalten 
Sie auch im Verwaltungsamt 
in Goldbeck, An der Zuckerfa-
brik 1 sowie im Verwaltungs-
amt in Arneburg, Breite Str. 15.

Wir wünschen allen Lesern viel 
Vergnügen bei der Lektüre, in 
der Hoffnung, dass unser „ Hallo 
Nachbarn“ Sie immer pünktlich 
erreicht!

VerbrennungSordnung

Verbrennen von Gartenabfällen
Die Verbandsgemeinde Ar-
neburg-Goldbeck möchte 

Sie auf den folgenden Abschnitt 
der Verbrennungsordnung des 
Landkreises Stendal hinweisen.

§ 4 Verbrennung  
von Gartenabfällen 

(1) Das Verbrennen von pflanzli-
chen Gartenabfällen ist in der 
Zeit vom 1. Februar bis 15. März 
und vom 15. oktober bis 30. No-
vember zugelassen. 
Sie dürfen jeweils nur einmal 
pro genannten Zeitraum auf 
dem Gartengrundstück, auf 
dem sie angefallen sind, mitt-
wochs und samstags von 9:00 
bis 18:00 Uhr, außer an Feierta-
gen, in einem Kleinfeuer ver-
brannt werden. 
Der Verbrennungsvorgang muss 
innerhalb von zwei Stunden be-
endet sein.

Verbrennung von nicht kom-
postierbaren und/oder kran-
ken Gartenabfällen 
Grundsätzlich gilt: pflanzliche 
Abfälle ausschließlich von 
Wohngrundstücken und Klein-
gärten sind in erster Linie zu 
verwerten. Wann, wo und wie 
nicht kompostierbare, nicht 
sonstig verwertbare und/oder 

kranke Abfälle von gärtnerisch 
genutzten Flächen verbrannt 
werden können – das regelt die 
Verbrennungsverordnung des 
Landkreises Stendal mit Vor-
schriften zum Schutz der Nach-
barschaft und Umwelt. 
 
Wann und wie oft darf ver-
brannt werden? Das Verbren-
nen bestimmter pflanzlicher 
Gartenabfälle ist in einem 
Kleinfeuer zugelassen:
–  vom 01.02. – 15.03. je Grund-

stück, auf dem sie angefallen 
sind

–  mittwochs oder sonnabends 
einmalig im gesamten Zeit-
raum

–  in der Zeit von 09:00 bis 18:00 
Uhr 

Der Verbrennungsvorgang muss 
innerhalb von zwei Stunden be-
endet sein.
 
Welche Mindestabstände sind 
zu beachten?
–  Fünf Meter zu Gebäuden und 

Grundstücksgrenzen, Leitun-
gen u. a. brennbaren bzw. ge-
fährdeten Sachen

–  100 Meter zu Krankenhäu-
sern, Alten pflegeheimen

–  30 Meter zu Wald im Sinne 
des Waldgesetzes

Wann ist das Verbrennen nicht 
zulässig?
–  bei Wind ab Windstärke 6 

( Äste bewegen sich deutlich, 
Laub & Papier heben vom Bo-
den ab,

–  bei hoher Luftfeuchtigkeit,
–  bei mangelndem Luftmassen-

austausch (Inversionswetter-
lage),

–  bei Nebel und
–  bei langanhaltender, extrem 

trockener Witterung (Wald-
brandwarnstufe 3 und 4) 

 
Welche regelungen gelten?
–  Die Menge der zu verbren-

nenden Abfälle darf eine 
Grundfläche von 1,5 Meter x 
1,5 Meter und eine Höhe von 
einem Meter nicht über-
schreiten.

–  Zwischengelagerte Gartenab-
fälle (über eine Woche) sind 
unmittelbar vor dem Verbren-
nen umzusetzen, um darun-
ter verborgene Tiere nicht zu 
gefährden.

–  Zum Anzünden und zur Un-
terstützung des Feuers dürfen 
keine häuslichen oder ge-
werblichen Abfälle, Mine-
ralölprodukte, Chemikalien, 
Teer- oder Gummimateriali-
en, beschichtete oder mit 
Schutzmitteln behandelte 

Hölzer u.  ä. benutzt werden. 
Hiervon ausgenommen sind 
handelsübliche Kohlen- bzw. 
Grillanzünder in geringen 
Mengen.

–  Beim Abbrennen ist das Feuer 
unter ständiger Kontrolle ei-
ner geeigneten volljährigen 
Person zu halten. 

–  Starke Rauchentwicklung und 
Funkenflug, die zu einer erheb-
lichen Belästigung bzw. einer 
Gefährdung der Allgemein-
heit, insbesondere der Nach-
barschaft oder zu einer Ver-
kehrsbehinderung führen, 
sind zu vermeiden. Treten die-
se auf, sind unverzüglich Maß-
nahmen zur Unterbindung 
durchzuführen, gegebenen-
falls ist das Feuer zu löschen.

–  Zur Feuerbekämpfung muss 
geeignetes Gerät zur Verfü-
gung stehen, sodass bei Ge-
fahr unverzüglich gelöscht 
werden kann (z.  B. Spaten, 
Lösch wasser).

–  Die Verbrennungsstelle darf 
nicht verlassen werden, bevor 
Feuer und Glut erloschen sind. 
Die Verbrennungsrückstände 
sind sofort in den Boden ein-
zuarbeiten oder einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung 
zuzuführen.
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intenSiVe arbeit

Vorbereitung auf Ausfälle
Das Telefon schweigt, die 
Heizung springt nicht an, 

warmes Wasser fehlt, der Com-
puter streikt, das Licht ist weg. 
Bei einem Stromausfall funkti-
onieren die einfachsten Dinge 
nicht mehr. Umso wichtiger ist 
es, vorab gut vorbereitet zu 
sein.
Ob es zu einem Blackout – Gas 
oder Strom – kommen wird 
oder nicht, wissen noch nicht 
einmal die Experten. Was man 
definitiv sagen kann: Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Strom oder 
Gas zumin dest stundenweise 
zur Mangelware werden, ist 
deutlich größer geworden, als 
das je zuvor der Fall war. Aktu-
ell geht man, im schlimmsten 
Fall, von zeitlich kurzen (max. 
drei Stunden) und angekündig-
ten geplanten Stromabschal-
tungen aus. 
Weitere Informationen zu den 
bestehenden Prognosen finden 
Sie bei unserem Partner der 
Avacon unter 
https://www.avacon.de/de/
fuer- kommunen/online- 
services- region/themenportal/
digitalisierung/Krisenmanage-
ment.html 
und beim Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katastro-
phenhilfe unter 
https://www.bbk.bund.de/ 
DE/Infothek/Fokusthemen/
Gasversorgung/gasversorgung_
node.html

Die Verbandsgemeinde arbeitet 
eng mit dem Landkreis Stendal, 
der Feuerwehren und den Mit-
gliedsgemeinden zusammen 
und stellt ihren Notfallplan der-
zeit auf. Bereits Ende August 
wurden alle wichtigen Objekte 
und Ausrüstungen, wie öffentli-
che Gebäude mit gasunabhängi-
ger Heizung oder Möglichkeit 
zur externen Stromeinspeisung 
gesammelt und im Nachgang 
diese Informationen dem Land-
kreis, den Bürgermeistern und 
der Verbandswehrleitung zur 
Verfügung gestellt. Mit den Bür-
germeistern der Mitgliedsge-
meinden wurde im Oktober ab-
gestimmt, wo weitere Strom-
einspeisungen geschaffen wer-
den können. So wurde u.  a. die 
Mehrzweckhalle in Rochau im 
Rahmen des Umbaus mit einer 
Einspeiseversorgung ausgerüs-

tet und auch die Wehren in Has-
sel und Sanne und das Schüt-
zenhaus in Eichstedt sollen ent-
sprechende Nachrüstungen er-
halten. Weiterhin werden alle 
technischen Leistungsparame-
tern der bei der Feuerwehr und 
Wasserwehr vorhanden Not-
stromaggregate zusammen- 
und der Verbandswehrleitung 
zur Verfügung gestellt.
Am 1.  Dezember 2022 nahm 
der Verbandsgemeindebürger-
meister René Schernikau zu-
sammen mit den anderen 
hauptamtlichen Bürgermeis-
tern am Vorbereitungswork-
shop des Landkreises Stendal 
teil. Im Nachgang erfolgte eine 
Abstimmung der Mitarbeite-
rInnen der Verwaltung und der 
neu gewählten Verbandswehr-
leitung. Die Einsatzzentrale des 
personell benannten Krisensta-

bes ist festgelegt und auch die 
Mitgliedsgemeinden statten 
ihre Anlaufstellen für den 
Blackout aus, um so BürgerIn-
nen eine erste Unterstützung 
zu bieten und sie über die aktu-
elle Lage zu informieren.
Bei einem Stromausfall kann 
überlebenswichtige Infrastruk-
tur wie Leitungswasser ausfal-
len, da Wasserpumpen elek-
trisch betrieben werden. An 
Tankstellen gibt es keinen 
Treibstoff ohne Strom. Das Mo-
bilfunknetz und das Internet 
fallen aus. Ein Großteil des öf-
fentlichen Nahverkehrs steht 
still.
Diese Beispiele machen klar, 
dass bei der Krisenvorsorge für 
einen Stromausfall Alternati-
ven für elektrisch betriebene 
Geräte eine wichtige Rolle spie-
len. Insbesondere überlebens-
wichtige Bereiche wie Nah-
rungsmittel, Wärme und Licht 
sollten bei Ihrer persönlichen 
Vorbereitung auf einen Strom-
ausfall bedacht werden. Bitte 
unterstützen Sie unsere Bemü-
hungen und bereiten Sie sich 
und Ihre Familien auf solche Si-
tuationen vor. Zur Unterstüt-
zung hat die Verbandsgemein-
de auf ihrer Webseite unter 
„Anträge und Formulare“ einen 
Ratgeber zur Notfallvorsorge 
des Bundesamtes für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophen-
hilfe bereitgestellt.

HinweiS an Jägerinnen und Jäger

Erlegungsprämie beantragen
Mit Erlass vom 2. Januar 
2023 teilte das Ministerium 

für Wirtschaft, Tourismus, Land-
wirtschaft und Forsten (MWL) 
des Landes Sachsen-Anhalt mit, 
dass der Prämienanspruch als 
Maßnahme zur Vorbeugung ge-
gen die Ausbreitung der Afrika-
nischen Schweinepest (ASP) bis 
zum 31. März 2023 weiter fort-
besteht.

Derzeit kann die Erlegungsprä-
mie für den Zeitraum vom 
01.10.2022 bis 31.03.2023 bean-
tragt werden. Unterlagen sind 
bis spätestens 15.04.2023 einzu-
reichen. Die Auszahlung der Prä-
mie erfolgt dann bis Juli 2023.
Jägerinnen und Jäger, die eine 
Auszahlung der Erlegungsprä-
mie beantragen wollen, sollten 
darauf achten, dass alle Unterla-

gen vollständig und fristgerecht 
bei der Unteren Jagdbehörde 
Stendal eingereicht werden.
Dazu gehören:
Der vollständig ausgefüllte An-
trag mit Datum und Unter-
schrift des Jagdausübungsbe-
rechtigten gem. §  1 LJagdG 
(Begehungs scheininhaber sind 
nicht berechtigt).
Alle zugehörigen, im Antrag 

aufgeführten, Wildursprungs-
scheine (Kopie oder eine Durch-
schrift).
Eine Kopie von Jagdschein, 
Pachtvertrag, Streckenliste.
Das Landesverwaltungsamt ver-
weist in einer Mitteilung vom 
09.01.2023 darauf, dass die Zah-
lung der Erlegungsprämie unter 
dem Vorbehalt der Verfügbar-
keit von Haushaltsmitteln steht.
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forum zu beHindertenpolitiScHen tHemen

„Haben noch Potenzial“
Landkreis Stendal – Zahlrei-
che Besucher folgten am 

Montagabend der Einladung 
des Inklusionsbeirates sowie 
des Örtlichen Teilhabemanage-
ments des Landkreises Stendal 
zum Poli tik-Forum rund um die 
Belange von Menschen mit Be-
hinderung. Von Frau Dr. Wiebke 
Bretschneider moderiert, ent-
deckten Landrat Patrick Puhl-
mann, Axel Kleefeldt (Stellver-
treter von Stendals Oberbürger-
meister Bastian Sieler) sowie 
René Schernikau (Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck) zusammen mit 
den Gästen Potenzial, welches 
in Zukunft verstärkt ausge-
schöpft werden soll, um beein-
trächtigten Menschen das Le-
ben im Landkreis Stendal zu 
vereinfachen.
Zuerst stellte Reiko Lühe allen an-
wesenden die Arbeit des Inklusi-
onsbeirates, dem er vorsteht, vor. 
Im Anschluss daran hieß Gastge-
ber Herr Puhlmann die Besucher 
willkommen. Er freute sich über 
das Interesse und begrüßte, dass 
so ein Forum auch unabhängig 
von Wahlen durchgeführt wird. 
„Wir sollten das häufiger organi-
sieren und in den Austausch 
kommen“, so der Landrat, ehe 
Frau Dr. Bret schneider die Frage-
runde eröffnete.
Unter anderem wurde intensiv 
über die Barrierefreiheit im öf-
fentlichen Personennahverkehr 
diskutiert. Die drei Kommu-
nen-Vertreter berichteten von 
den Bemühungen ihrer Verwal-
tung, beispielsweise Bushalte-
stellen barrierefrei zu gestalten. 

Auf der anderen Seite gab es Kri-
tik von Betroffenen, dass es an 
Unterstützung beim Einstieg in 
die Busse fehle. Herr Puhlmann 
äußerte dazu, dass ein Gespräch 
mit dem Betreiber geplant sei. 
Weiterhin kamen alle überein, 
dass eine Sensibilisierung der 
Kraftfahrer für die Sichtweise 
von Menschen mit Behinderung 
hilfreich wäre.
Weiteres Thema waren die Park-
möglichkeiten für Personen mit 
Einschränkungen. Lediglich Per-
sonen mit einer anerkannten 
Schwerbehinderung sowie ei-
nem Merkzeichen „aG“ (außer-
gewöhnlich gehbeeinträchtigt) 
ist die Nutzung der ausgewiese-
nen Behindertenparkplätze er-
laubt. Der Bedarf ist laut Beirat 
tatsächlich höher, weshalb sie 
sich um eine Lösung bemühen. 
Herr Kleefeldt führte dazu aus, 
dass die Kommunen als Kontroll-

organ zur Einhaltung des ord-
nungsgemäßen Parkens sich an 
geltende Gesetzgebung halten 
müsse. Der Landkreis habe dazu 
nach einer Idee des Inklusions-
beirates bereits Möglichkeiten 
geprüft, stieß beim Landesver-
waltungsamt aber auch an sei-
ne Grenzen. Beispielsweise sei 
es nicht möglich, Schwerbehin-
dertenparkplätze auch einem 
größeren Personenkreis zur Ver-
fügung zu stellen.
Ausgiebig diskutiert wurde das 
Thema Arbeit und Beschäfti-
gung behinderter Menschen. 
Herr Puhlmann führte dazu als 
Paradebeispiel die zwei Recyc-
linghöfe in Tangerhütte und 
neuestens in Bismark an, wel-
che durch die Lebenshilfe betrie-
ben werden. „Wir erhalten viel 
Zuspruch für die Arbeit der 
Menschen dort. Sie packen gern 
mit an, helfen beim Entladen“, 

so der Landrat.
Nach weiteren Gesprächen rund 
um den Einsatz von Gebärden-
sprachdolmetschern und Leich-
ter Sprache, um kommunalpoli-
tische Themen den einge-
schränkten Menschen zugängli-
cher zu machen, bat Herr 
Bretschneider das Podium um 
eine Einschätzung, inwieweit 
die jeweilige Kommune für 
Menschen mit Behinderung 
eingestellt ist. Herr Puhlmann, 
Herr Kleefeldt und Herr Scherni-
kau zeigten sich hier sehr selbst-
kritisch aber zugleich zuver-
sichtlich. „Wichtiger ist doch die 
Frage, wo wollen wir hin“, sagte 
Kleefeldt. So waren alle einig, 
die Expertise eingeschränkter 
Menschen häufiger einbeziehen 
zu wollen. „Wir haben noch viel 
Potenzial im Bereich der Digita-
lisierung, welches ausschöpfen 
wollen“, so Herr Puhlmann.

V. l. n. r.: Axel Kleefeldt, René Schernikau, Patrick Puhlmann
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Jobcenter Stendal informiert

Informationen zum Bürgergeld
Seit dem 1. Januar 2023 gibt 
es in Deutschland anstelle 

des bisherigen Arbeitslosengel-
des II, auch unter „Hartz IV“ be-
kannt, und dem Sozialgeld das 
Bürgergeld. Das Jobcenter Sten-
dal fasst die wichtigsten Infor-
mationen rund um das Thema 
Bürgergeld für Sie zusammen.

antrag auf bürgergeld 
auch online möglich
Bereits seit Oktober 2022 können 
Kundinnen und Kunden des Job-
centers Stendal Anträge digital 
stellen – so auch beim Beantra-
gen des Bürgergeldes. Hier gelan-
gen Sie zur Antragsstrecke: Bür-
gergeld online beantragen

„Mit unserem Angebot jobcenter.
digital können die Bürgerinnen 
und Bürger aber nicht nur Anträ-
ge beim Jobcenter zeit- und orts-
abhängig online stellen, sondern 
auch viele weitere Onlineservices 
nutzen, wie beispielsweise Unter-
lagen einreichen oder Nachrich-
ten an uns senden“, so Dörthe En-
gelhardt-Rothenberger, Ge-
schäftsführerin des Stendaler 
Jobcenters.

Den e-Services des Jobcenters 
finden Sie hier: 
www.jobcenter.digital

Neue regelsätze, Schon-
vermögen und Freibeträge

Zum Jahresanfang wurde die 
Bagatellgrenze eingeführt und 
der Regelsatz wie folgt erhöht:
•	 Alleinstehende Erwachsene 

502 Euro
•	 Volljährige Partner*innen 

451 Euro
•	 Kinder (14 bis 17 Jahre) 

420 Euro
•	 Kinder (6 bis 13 Jahre) 

348 Euro
•	 Kinder bis 5 Jahre 

318 Euro

Zukünftig beträgt das Schonver-
mögen im ersten Jahr 40.000 
 Euro für das antragstellende 
Mitglied der Bedarfsgemein-
schaft, für jede weitere Person 
15.000 Euro.
Ebenfalls seit dem 1. Januar 
2023 berücksichtigt das Jobcen-

ter für maximal ein Jahr die voll-
ständige Miete (außer Strom, 
dieser muss aus der Regelleis-
tung gezahlt werden) für Ihre 
Wohnung. Nach dieser Zeit 
übernimmt das Jobcenter wie-
der einen „angemessenen Be-
trag“. Heizkosten werden immer 
nur in angemessener Höhe ge-
tragen.
Ab dem 1. Juli 2023 gelten höhe-
re Freibeträge, sodass bei einer 
Beschäftigung mit einem Ein-
kommen zwischen 520 und 
1.000 Euro 30 Prozent behalten 
werden dürfen. Junge Men-
schen behalten das Einkommen 
aus Schüler- und Studentenjobs 
und aus einer beruflichen Aus-
bildung bis zur Minijob-Grenze 
(derzeit 520 Euro).
Einkommen aus Schülerjobs in 
den Ferien bleiben gänzlich un-
berücksichtigt.

auszahlung
Die erhöhten Regelsätze werden 
pünktlich zum Jahreswechsel 
ausgezahlt. Es ist kein neuer An-
trag notwendig. Wer über den 
Jahreswechsel hinaus Leistun-
gen des Jobcenters bezieht, be-
kommt automatisch den höhe-
ren Regelsatz ausgezahlt. Endet 
jedoch eine laufende Bewilli-
gung, ist – wie gewohnt – ein 
Weiterbewilligungsantrag zu 
stellen. Das ist auch jederzeit on-
line möglich. Durch die neue Ba-
gatellgrenze müssen Beträge bis 
zu 50 Euro nicht mehr zurückge-
fordert werden. Zuvor mussten 
bereits bei geringfügigen Verän-
derungen des monatlichen Ein-
kommens neue Bescheide er-
stellt und Kleinstsummen zu-
rückgefordert werden.

Krankenschein  
weiterhin erforderlich
Auch wenn Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber seit dem 1. Ja-
nuar 2023 dazu verpflichtet 
sind, die Arbeitsunfähigkeitsda-
ten ihrer gesetzlich versicherten 
Beschäftigten elektronisch bei 
den Krankenkassen abzurufen, 
gilt diese Regelung für Kundin-
nen und Kunden des Jobcenters 
nicht. „Sie müssen weiterhin ei-
nen Krankenschein – die soge-

nannte Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung – beim Arzt anfor-
dern und im Jobcenter vorlegen“, 
erklärt Dörthe Engelhardt-Ro-
thenberger, die Chefin des Sten-
daler Jobcenters.
Nur mit Vorlage einer Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung 
(AUB) können weiterhin Leis-
tungen bezogen werden. Auch 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an Weiterbildungsmaßnah-
men müssen eine AUB im 
Krankheitsfalle ihrem Jobcenter 
bzw. dem Maßnahme- oder Bil-
dungsträger vorlegen.
Im Bereich der eServices lassen 
sich über die Veränderungsmit-
teilungen Arbeitsunfähigkeiten 
bequem anzeigen und hochla-
den, sodass die AUB auch digital 
eingereicht werden kann. Für 
Kundinnen und Kunden des Job-
centers Stendal steht hierfür 
 eine Möglichkeit unter www.
jobcenter.digital zur Verfügung.

Weiterbildung und 
Qualifizierung
Ab dem 1. Juli 2023 können die 
Kundinnen und Kunden noch 
besser unterstützt und individu-
eller gefördert werden, denn ein 
Schwerpunkt des neuen Geset-
zes liegt bei den Themen Weiter-
bildung und Qualifizierung.

Kooperationsplan
Die bisherige Eingliederungs-
vereinbarung wird durch einen 
gemeinsam erarbeiteten Koope-
rationsplan ersetzt. Der Plan 
enthält in verständlicher Spra-
che die Vereinbarungen, die den 
Menschen helfen sollen, eine 
Arbeit aufzunehmen oder an 
 einer Schulung teilzunehmen.

Individuelle  
Weiterbildungen
Ziel des neuen Gesetzes ist es, 
individuelle Weiterbildungen zu 
ermöglichen, damit wirklich 
langfristig der passende Ar-
beitsplatz gefunden werden 
kann. So werden etwa Kurse 
zum Thema Grundkompeten-
zen (zum Beispiel Computer-
grundlagen, Mathematik und 
Deutsch, auch als Vorbereitung 
für eine Umschulung) leichter 

zugänglich. Die Sozialpädagogi-
sche Begleitung bei Weiterbil-
dungen wird verbessert. Die Zeit 
zum Abschluss einer geförder-
ten Berufsausbildung wird ver-
längert. Statt früher nur zwei 
Jahre kann dann bis zu drei Jah-
re lang eine Förderung vom Job-
center gewährt werden.

Individuelle coachings
Dazu wird es individuelle Coa-
chings geben, um noch besser 
auf das eingehen zu können, 
was den Kund*innen wirklich 
hilft.

bürgergeldbonus
Das Ganze lohnt sich auch fi-
nanziell: für die Teilnehmer*in-
nen an einer Weiterbildung 
wird ein Bürgergeldbonus von 
75 Euro pro Monat gezahlt. Die 
Weiterbildung muss dabei kei-
nen konkreten Abschluss zum 
Ziel haben. Sie ist jedoch für eine 
nachhaltige Integration beson-
ders wichtig, z. B. weil sie beruf-
liches Wissen vermittelt oder 
 eine Berufsausbildung unter-
stützt.

Weiterbildungsgeld
Wenn es sich um eine Weiterbil-
dung handelt, die einen konkre-
ten Berufsabschluss zum Ziel 
hat, werden sogar 150 Euro mo-
natlich als Weiterbildungsgeld 
gezahlt. Bei bestandener Zwi-
schenprüfung folgt eine zusätz-
liche Prämie von 1.000 Euro so-
wie bei erfolgreicher Abschluss-
prüfung nochmal 1.500 Euro.

Sanktionsmoratorium 
endet zum Jahreswechsel
Im Falle von Pflichtverletzun-
gen müssen die Jobcenter ab Ja-
nuar 2023 wieder Minderungen 
aussprechen. Das Sanktionsmo-
ratorium endet somit zum Jah-
reswechsel. Bei einem Melde-
versäumnis liegt die Minderung 
bei zehn Prozent, bei den ande-
ren Pflichtverletzungen sind 
diese gestaffelt. Beim ersten Ver-
stoß zehn Prozent für einen Mo-
nat, 20 Prozent für zwei Monate 
beim wiederholten Verstoß so-
wie 30 Prozent für drei Monate 
bei einem weiteren Verstoß. 
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VerbandSgemeinde arneburg-goldbeck

Neujahrsempfang 2023
Nach zwei Jahren Pause 
durch die Corona-Pandemie 

konnte die Verbandgemeinde 
wieder zu einem Neujahrsemp-
fang einladen. Und die Reso-
nanz war überwältigend. Am 
18.01.2023 folgten über 150 
Gäste aus Politik, Wirtschaft 
und der Gesellschaft der Einla-
dung des Verbandsgemeinde-
bürgermeisters René Scherni-
kau in das Dorfgemeinschafts-
haus nach Lindtorf.
Anbei finden Sie einen Auszug 
der Rede. Den vollständigen 
Text können Sie auf unserer 
Webseite www.arneburg-gold-
beck.de nachlesen.
Nachdem Frau Pfarrerin Jeanet-
te Obara ihre Worte an die An-
wesenden gerichtet hatte, öffne-
te der Verbandsgemeindebür-
germeister den Saal für Gesprä-
che, Kennenlernen und Wieder-
sehen bei Getränken und einem 
kleinen Imbiss.

Sehr geehrte Gäste, 
ein neues Jahr beginnt.  Mein 
Blick auf das Anstehende ist 
neugierig, voller Tatendrang, 
mit Vorfreude begonnene Pro-
jekte zum weiteren Erfolg zu 
bringen und neue Perspektiven 
zu schaffen, aber … auch mit ei-
ner gewissen Sorge.
Nach zwei Jahren Kampf gegen 
die Pandemie war zum Jahres-
wechsel 2021/22 wieder Hoff-
nung zu spüren, dass Miteinan-
der in gesellschaftlicher Ver-
trautheit wieder aufleben zu 
lassen. Zuversicht in eine sich 
erholende Wirtschaft und eine 
gewohnte Normalität.
Es sah gut aus – bis zum 24. Feb-
ruar 2022. Was kaum jemand für 
möglich gehalten hatte, trat ein: 
der menschenverachtende An-
griffskrieg Putins auf die Ukraine 
veränderte in kurzer Zeit erneut 
das Leben der Menschen in der 
Ukraine, in Europa, in Deutsch-
land und unmittelbar unser aller 
Leben hier in der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck. Die-
ser Krieg ist auch bei uns ange-
kommen. Wenn auch nicht mit 
niedergehenden Bomben oder 
Artilleriebeschuss. Er ist hier mit 
Kindern, die traumatisiert Schutz 

in unseren Gemeinden, Schulen 
und Kindertagesstätten suchen, 
mit explodierenden Energieprei-
sen, der nicht mehr gekannten 
Angst eines Gas- und Stromaus-
falls.  Stolz macht mich in dieser 
Lage das Selbstverständnis unse-
rer Bürger und Bürgerinnen, un-
serer Vereine und Unternehmen 
auch dann zu helfen, wenn die ei-
gene Zukunft nicht klar ist. Unse-
re Schulen und Kitas haben mit 
großem Engagement die urkaini-
schen Kinder aufgenommen. Oh-
ne viel Aufwand und oft unbe-
merkt von der Öffentlichkeit ha-
ben sie ihnen etwas Alltag und 
Normalität geschenkt, wofür ich 
meine größte Hochachtung und 
meinen Dank ausspreche. 
Sehr geehrte Anwesende, nun 
möchte ich die Zeit nutzen und 
Sie über das Erreichte der zu-
rückliegenden Zeit informieren. 
Mein Fokus liegt hier, natürlich 
auf den Kernaufgaben der Ver-
bandsgemeinde. Über die groß-
artige Arbeit der Mitgliedsge-
meinden, die wir mit unserer 
Verwaltung unterstützen, un-
terrichten Ihre Bürgermeister in 
ihren Neujahrsempfängen und 
Ratssitzungen. 

Verwaltung
Auch unsere Ämter wurden von 
dem Virus nicht verschont. 
Durch die Disziplin aller bei der 
Einhaltung der Corona-Regeln 
konnte die Verwaltung ohne 

größere Ausfälle arbeiten. Viele 
Kollegen und Kolleginnen nutz-
ten zudem, die in kürzester Zeit 
geschaffene Möglichkeit, von zu 
Hause aus zu arbeiten, um die 
Abstandsforderungen einhalten 
zu können. Jeder von Ihnen trug 
so seinen Teil bei, die anstehen-
de Arbeit, trotz widrigster Um-
stände zu schaffen und dafür 
spreche ich Ihnen meinen herz-
lichen Dank aus. 
Der Fachkräftemangel betrifft 
den öffentlichen Dienst auf al-
len Ebenen besonders stark. Die 
Altersstruktur in unserer Ver-
waltung in Arneburg-Goldbeck 
ist außerordentlich ausgewo-
gen. Um in Zukunft erfolgreich 
Personal gewinnen und halten 
zu können braucht es Flexibili-
tät, Eigenverantwortung und in-
teressante Aufgabengestaltun-
gen. In der Verbandsgemeinde 
haben wir einen Mix aus Ge-
sundheitsvorsorge, moderner 
technischer Ausstattung und 
der Möglichkeit, remote zu ar-
beiten. Die Sprechzeiten wur-
den angepasst und das Einwoh-
nermeldeamt um einen Tag er-
weitert und sie erreichen die 
Kolleginnen und Kollegen be-
reits ab 8 Uhr und damit eine 
Stunde früher. Sie finden alle 
wichtigen Informationen auf 
unserer modernen Webseite, die 
mit 90.000 organischen Aufru-
fen pro Monat, sehr gut ange-
nommen wird, im überarbeite-

ten Amtsblatt „Hallo Nachbar“ 
und auf PPush. Wir sind mit 
dem Digitalen Rathaus online 
gegangen. Zahlreiche Formulare 
können Sie bequem von zu Hau-
se aus am PC, Tablet oder Smart-
phone ausfüllen und absenden. 
Eine weitere Neuerung waren 
die Möglichkeiten von „Sag‘s 
uns einfach“. Hier können Sie  
direkt Verschmutzungen, defek-
te Straßenlampen und andere 
Probleme melden. 

Feuerwehren
Auch heute noch ist die Feuer-
wehr in Deutschland einer der 
Eckpfeiler der öffentlichen Si-
cherheit und ruht auf dem Eh-
renamt, dem gemeinnützigen, 
unentgeltlichen Engagement 
von Frauen und Männern unse-
rer Verbandsgemeinde. Ich 
möchte heute die Gelegenheit 
nutzen, mich bei Ihnen, sehr ge-
ehrte Kameradinnen und Kame-
raden herzlich zu bedanken. Sie 
tun unendlich viel für unsere Si-
cherheit. Und das auch unter Ein-
satz Ihrer Gesundheit, wie wir 
schmerzlich erfahren mussten. 
Die Feuerwehren leisten We-
sentliches zum Schutz der Men-
schen, zum Schutz von Ihnen, 
meine sehr geehrten Gäste. Sie 
vermitteln durch ihr Ehrenamt 
den Menschen einen hohen 
Wert – uneigennütziges Han-
deln zugunsten ihnen oft unbe-
kannter Menschen – und geben 

Verbandsgemeindebürgermeister René Schernikau Pfarrerin Jeanette Obara
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durch die Kinder- und Jugend-
wehr diese Werte an die nächste 
Generation weiter. 
Aber der Dienst hat sich mit 
dem Fortschritt geändert und 
ist  vielfältiger und vor allem  
anspruchsvoller geworden. Die 
technischen Anforderungen 
steigen an Fahrzeuge, Ausrüs-
tungen und damit auch an die 
Kameraden und Kameradinnen 
und es ist unsere aufgabe hier 
in der Verbandsgemeinde, Sie 
dabei so gut wie möglich zu 
unterstützen
Oft höre ich, früher haben wir 
noch mit Wasser gelöscht. Heute 
reicht das nicht mehr. Mit er-
heblichen Kraftaufwendungen 
stellt der Verbandsgemeinderat 
in den letzten Jahren Mittel zur 
Verfügung und die Verwaltung 
Fördermittel akquiriert, um die-
sen Herausforderungen gerecht 
zu werden. Im Zeitraum von 
2020 bis 2022 standen den getä-
tigten 1,8 Mio Euro Investitio-
nen im Bereich der FFW ca. 
800.000 € an Förderungen und 
Zuschüssen gegenüber. 
Viel zu wenig erwähnt wird 
auch die Wasserwehr, die glück-
licherweise derzeit nicht zum 
Einsatz kommen muss. Doch 
seien Sie sich gewiss, die Män-
ner und Frauen um den Wasser-
wehrführer Herrn Fleischhauer 
sind in ihren Fortbildungen, 
Übungen und Einsatzbereit-
schaft nicht minder aktiv wie 
unsere Feuerwehren, auch hier-
für meinen herzlichsten Dank. 
Der Stellplatz für die Drehleiter 
in Iden ist unser wichtigstes 
Projekt in diesem Jahr, aber 
auch Investitionen in die Ge-
rätehäuser in Giesenslage und 
Schwarzholz stehen vor der Tür. 
Zu dem muss die Risikoanalyse 
dringend fortgeführt werden.

Schulen
Die zurückliegenden Jahre in 
unseren Horten, Kitas und Schu-
len war eine Zeit reich an Aufga-
ben und an Belastungen. Min-
desteinschülerzahlen – um die 
geht es in den Schulen, ein Wort 
welches jeden Bürgermeister im 
ländlichen Raum einen kalten 
Schauer spüren lässt. Und als 

große Schwester der Mindest-
einschülerzahlen gesellt sich die 
Mindestschülerzahl für Klassen-
bildungen hinzu. Beides ver-
sprach für den Grundschul-
standort in Iden nichts Gutes. Ei-
ne Schließung stand im Raum. 
Die Ernüchterung aus den Ge-
sprächen mit dem Bildungsmi-
nisterium wich dem Optimis-
mus, eine Lösung zu finden und 
den Grundschulverbund mit der 
Grundschule Goldbeck umzu-
setzen. Meinen ausdrücklichen 
Dank an alle Akteure, die sich so 
engagiert an diesem Prozess be-
teiligt haben, insbesondere dem 
Gemeinderat Hohenberg-Kruse-
mark, der hier fest zum Be-
schluss der Verbandsgemeinde 
stand, keinen weiteren Grund-
schulstandort mehr zu schlie-
ßen.
Zeitgleich hatte der Verbandsge-
meinderat mit Unterstützung 
der Gemeinde Iden die Räum-
lichkeiten in der Schule Iden re-
noviert, neue Heizungskörper, 
einen Anschluss an das Nahwär-
menetz, einen Ranzenraum und 
eine behindertengerechte Toi-
lette eingebaut.  
In Goldbeck konnten wir den ers-
ten kompletten Schulneubau seit 
Bestehen der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck zur Nutzung 
übergeben.  Auch der Bau des 
Zwischenverbinders der Grund-
schule Arneburg soll nicht uner-
wähnt bleiben. Hier wurden Zu-
sammen mit der Stadt Arneburg 

2,8 Mio € investiert um so die 
Nutzungsmöglichkeiten der 
Grundschule zu erweitern und 
zu optimieren. Luftreinigungsge-
räte wurden für die Einrichtun-
gen angeschafft, um die Atem-
luft möglichst virenfrei zu hal-
ten. Iden erhielt als erster 
Standort Virenfilter in jedem 
Klassenraum und im letzten Jahr 
folgte die Schule in Arneburg mit 
vier Filternanlagen. Nahezu ein-
malig in der Altmark.

Kitas
So richtig ist Corona für die Er-
zieherinnen in unseren Kinder-
tagesstätten und Horten noch 
nicht vorbei. Viele Dinge sind 
noch immer dabei, sich einzu-
spielen und auch die Kommuni-
kation zwischen Eltern und Er-
zieherinnen ist nicht immer ein-
fach. Dabei waren es gerade die 
Erzieherinnen unserer Kitas und 
Horte die eine der schwersten 
Aufgaben während der Pande-
mie zu stemmen hatten – ein of-
fenes freundliches und sicheres 
Umfeld für die Kinder in der Ein-
richtung zu bieten, die Kinder zu 
Hause nicht zu vergessen und 
den Kontakt mit den Eltern stän-
dig aufrecht zu halten, obwohl 
sie lange nicht in die Einrich-
tung durften. Und das ganze ver-
bunden mit dem nicht unerheb-
lichen Risiko, selbst zu erkran-
ken. Und viele von Ihnen haben 
sich angesteckt. Manche Kolle-
ginnen müssen leider auch mit 

andauernden Beschwerden 
kämpfen. Und trotzdem – sie ha-
ben es geschafft, sie haben die-
sen Drahtseilakt nicht nur ge-
wagt, sondern auch bewältigt. 
Aber zu welchen persönlichen 
Kosten? Wir können an dieser 
Stelle nur unseren tiefen Dank 
und unsere Hochachtung aus-
sprechen und unser Verspre-
chen, alle Anstrengungen zu un-
ternehmen, Ihre Arbeitsumstän-
de so gut es geht zu gestalten. 
Nach den Schulen ist es mein 
Ziel, die Kindertagesstätten in 
den kommenden Jahren Stück 
für Stück zu renovieren oder 
wenn notwendig, zu sanieren. 
Nach dem geglückten Neubau 
der Kita Hohenberg-Krusemark, 
die als Wahrzeichen des Ortes 
gelten kann, wurde im letzten 
Jahr die grundlegende Sanie-
rung der Kita Arneburg mit 
811.000 € durch die Verbandsge-
meinde abgeschlossen. In den 
Jahren wurden Schritt für 
Schritt die Außenanlagen unse-
rer Einrichtungen immer wie-
der erneuert und erweitert. So 
wurde zum Beispiel in der Kita 
in Iden der Zaun versetzt, um 
mehr Fläche zu erhalten und da-
bei neue Spielgeräte eingebaut, 
neue Spielgeräte gab es u. a. für 
Rochau, Klein Schwechten und 
Hassel, um nur einige Beispiele 
zu nennen.
Sie sehen, viel geschafft – noch 
viel zu tun, Gemeinsam für ar-
neburg-Goldbeck.

Eichstedter Chor unter Leitung von Frau Dr. Fischer
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geSpräcHSangebot

Auf einen Kaffee mit René Schernikau
Sie haben Fragen oder Anre-
gungen rund um die Ver-

bandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck? Dann melden Sie sich 
bei uns und vereinbaren mit uns 
Ihren persönlichen Termin. Herr 
Schernikau bietet Ihnen wie ge-
wohnt keine festen Sprechstun-
den an, sondern wir suchen mit 
Ihnen zusammen einen Termin, 
der in Ihren Alltag passt, was 
sich in der Vergangenheit als ge-
wünscht herausgestellt hat.
Wer das Gesprächsangebot des 
Verbandsgemeindebürgermeis-
ters im Rahmen einer Videokon-
ferenz oder einem Gespräch vor 
Ort in der Verwaltung in Gold-
beck annehmen möchte, wird 
gebeten, sich vorab an das Sekre-
tariat Telefon 039388/971-0 oder 

per E-Mail an sekretariat@arne-
burg-goldbeck.de, für die Sprech-
stunde anzumelden. Wenn Sie 
sich für eine Videokonferenz 
entscheiden, wird  Ihnen im An-

schluss daran ein Link zur Teil-
nahme an dem digitalen Ge-
spräch versandt. Sie benötigen 
dafür eine Internetverbindung, 
eine E-Mail-Adresse und ein 

Endgerät mit Kamera, Lautspre-
cher, Mikrophon oder ein Smart-
phone. Sollten die technischen 
Voraussetzungen dafür nicht 
vorhanden sein, ist auch eine te-
lefonische Einwahl möglich. Ihre 
E-Mail-Adresse wird nach Beant-
wortung Ihrer Fragen gelöscht.
Gehörlose, die gerne mit dem 
Verbandsgemeindebürgermeis-
ter sprechen möchten, können 
ihren Gesprächswunsch per 
E-Mail an m.beiersdoerfer@ 
arneburg-goldbeck.de oder per 
Fax an die Nummer 039388/ 
971-69 senden.
Die Sprechstunden sind, um 
 allen Teilnehmenden gerecht 
werden zu können, auf eine Ge-
sprächsdauer pro Person von je-
weils 20 Minuten begrenzt.

Foto: Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
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auS der SicHt Von betroffenen

Bericht über „Diskriminierung  
im Landkreis Stendal“

Sehr geehrte Damen und 
Herren, vor zwei Jahren 

wurde der erste Bericht über 
„Diskriminierung im Landkreis 
Stendal“ erstellt. Nun soll ein 
zweiter Bericht folgen. In die-
sem Bericht wird das Diskrimi-
nierungsgeschehen aus der 
Sicht von Betroffenen beleuch-
tet. Aus diesem Grund sucht das 
Netzwerk „RESPEKT. Für Teilha-
be und gegen Diskriminierung“ 
Menschen, die Diskriminierung 
erlebt haben und bereit sind, da-
rüber zu sprechen.
Das Gespräch soll ca. 45 – 60 Mi-
nuten umfassen und findet in 
einem geschützten Rahmen 
statt. Personenbezogene Daten 
werden datenschutzkonform 
behandelt und je nach Vereinba-
rung anonymisiert oder pseudo-
nymisiert. In dem Material, das 
in den Bericht einfließen wird, 

werden keine Rückschlüsse auf 
die Betroffenen möglich sein.
Wenn möglich, sollen die Ge-
spräche noch in dieser und der 
darauffolgenden Woche durch-
geführt werden. Interessierte 
melden sich deshalb bitte so 
schnell wie möglich bei der 
Netzwerkkoordinatorin Judith 
Liban: judith-navina.liban@h2.
de oder tel. 03931- 21873850. Bei 
Rückfragen oder Zweifeln kön-
nen Sie sich ebenfalls an Judith 
Liban wenden.
Auch gerade Menschen mit Be-
hinderung oder Migrationshin-
tergrund sind oftmals von Dis-
kriminierung betroffen und 
werden benachteiligt. Es ist 
wichtig, dass diese Diskriminie-
rungserfahrungen sichtbar ge-
macht werden, darüber gespro-
chen wird und gehandelt wer-
den kann.

förderungen / ScHulungen

Infos für Vereine
In regelmäßigen Abstän-
den erreichen Informatio-

nen über Fördermöglichkeiten 
oder Schulungsangebote für 
Vereine die Verbandsgemein-
de Arneburg-Goldbeck. 
Gerne möchten wir diese an 
Sie weiterleiten. 

Sollten Sie Interesse haben, 
schicken Sie einfach eine 
E-Mail mit Ihrem Vereins-
namen, Ansprechpartner und 
zu verwendender E-Mail-Ad-
resse an: 
m.beiersdoerfer@
arneburg-goldbeck.de

VerbandSgemeinde arneburg-goldbeck

Winterfestmachung  
in den Wehren

Die Ortswehrleiter der Frei-
willigen Feuerwehren der 

Verbandsgemeinde Arneburg – 
Goldbeck trafen sich am 19. No-
vember 2022 mit der neuen Ver-
bandsgemeindewehrleitung, 
dem Verbandsgemeindebürger-
meister, dem Kreisbrandmeis-
ter, den Bürgermeistern der Mit-
gliedsgemeinden, Mitgliedern 
des Ordnungsausschusses und 
des Verbandsgemeinderates zur 
Jahresinspektion.
Auf drei verschiedenen Routen 
wurden alle Gerätehäuser be-
sucht und sich ein Überblick 
über den derzeitigen Stand der 
Technik und der Ausstattung 
der Gerätehäuser verschafft. An-
regungen der Wehren zu Ver-
besserungen konnten persön-
lich vor Ort besprochen werden 
und wurden für weitere Planun-
gen protokolliert.
Zur Auswertung der jeweiligen 
Touren trafen sich alle im Saal 
des Dorfgemeinschaftshauses 
in Lindtorf. Die neue Verbands-
gemeindewehrleitung wird die 
erforderlichen Punkte zusam-
men mit den Verantwortlichen 
in Verwaltung und den politi-

schen Gremien besprechen und 
nach Lösungen suchen.
Nach der Auswertung der Jah-
resinspektion wurde die ehema-
lige Verbandsgemeindewehrlei-
tung verabschiedet. Herr Scher-
nikau dankte dem Verbandsge-
meindewehrleiter, Michael Nix, 
für sein Engagement in dieser 
Tätigkeit. Kamerad Nix hat sich 
seit 2016 sehr für die Belange 
der Freiwilligen Feuerwehren in 
der Verbandsgemeinde einge-
setzt und stand der Verwaltung 
und dem Verbandsgemeinderat 
im Bereich Brandschutz unter-
stützend zur Seite.
Außerdem dankte Herr Scherni-
kau dem stellvertretenden Ver-
bandsgemeindewehrleiter, Hei-
ko Köhne, für seine zweijährige 
Tätigkeit als Verantwortlicher 
für Sicherheit und wünschte 
ihm für seine neue Aufgabe als 
stellv. Verbandsgemeindewehr-
leiter für Einsatzplanung/Ein-
satzvorbereitung alles Gute. Die 
Ehrungen für die Kameraden 
Dirk Raschke und Stefan Lange 
werden nachgeholt, beide Ka-
meraden waren an dem Tag der 
Winterfestmachung verhindert.
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geburtstage Im februar

arneburg
24.02. Gertrud Nikolai 85
24.02. Manfred Engelmann 70

eichstedt (altmark) 
ot baumgarten
27.02. Marlies Wehrmann 80

goldbeck
06.02. Erika Becker 90

Hansestadt werben (elbe)
06.02. Brunhilde Stahl 75
10.02. Dagmar Brückner 80

Hansestadt werben (elbe) 
ot behrendorf
07.02. Kurt Brokop 75

Hansestadt werben (elbe) 
ot berge
23.02. Ilse Mertens 90

Hassel
21.02. Michael Heim 70

Hohenberg-krusemark 
02.02. Uwe Dutschko 70
13.02. Wolfgang Frank 85

Hohenberg-krusemark  
ot Schwarzholz
13.02. Gerda Schulze 90

Hohenberg-krusemark  
ot Hindenburg
19.02. Elisabeth Kather 90

Hohenberg-krusemark  
ot altenzaun
25.02. Christel Nöll 75

iden
14.02. Inge Werner 70

17.02. Klaus Arndt 70
19.02. Arno Stanowski 70
25.02. Detlef Titze 70

iden ot Sandauerholz
15.02. H.-Joachim Schwarz 70

rochau
14.02. Rolf Wockatz 70

geSundHeit, woHlergeHen und Viel glück! 

allen Jubilaren die besten Wünsche zu ihrem Ehrentag!

pfarrbereicH königSmark

gottesdIenste & andachten:
 sa | 04.02.
18:00 Uhr | Düsedau 
Friedensgebet
 so | 05.02. (Septuagesimae)
09:00 Uhr | Meseberg
10:30 Uhr | Iden
 sa | 11.02.
18:00 Uhr | Düsedau 
Friedensgebet
 sa | 18.02.
18:00 Uhr | Düsedau 
Friedensgebet

 sa | 25.02.
18:00 Uhr | Düsedau 
Friedensgebet
 so | 26.02. (Invocavit)
09:00 Uhr | Erxleben
10:30 Uhr | Walsleben

gemeIndeVeranstaltungen
Pfadfinderarbeit/ christenlehre/ 
flötenkreis: Nach Absprache  
mit Gem.-Päd. Karin Diebel  
(Tel: 039390-81837)
Konfirmandenarbeit des  
Pfarrbereiches Königsmark:  

Vorkonfirmanden:
Pfarrhaus Osterburg: 
nach absprache mit Pfr. Gordon 
Sethge, Tel: 03937-82695
Konfirmanden:
Pfarrhaus Klein Schwechten: 
nach absprache mit Pfr. Alexander 
Schwartz, Tel: 039388-976963

gKr-sitzung 
für die gemeinde Iden:
 mI | 01.02. | 18:30 uhr
ehem. Pfarrhaus Iden
für die gemeinde Iden:

 do | 02.02. | 18:00 uhr
Winterkirche Walsleben

gemeindenachmittage:
Im Februar fallen die Gemeinde-
nachmittage wegen Urlaubs aus.

Das Pfarramt ist vom 6. bis zum 
19. Februar wegen Urlaubs nicht 
besetzt. 
Bitte wenden Sie sich in dringen-
den Fällen an das Evangelische 
Pfarramt Osterburg, Pfr. Gordon 
Sethge, Tel: 03937-82695

KIrchlIche nachrIchten
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aus den gemeInden

weiHnacHtSSingen

Einstimmung aufs Weihnachtsfest
Der Kulturverein zu Rochau 
e. V. und die Kirchengemein-

de hatten am Vorabend des vier-
ten Advents zum gemeinsamen 
Weihnachtssingen eingeladen 
und über einhundert Besucher 
kamen in die Rochauer Dorfkir-
che. Die Gäste erwartete unter 
dem Motto „Weihnachten in Fa-
milie“ ein bunter Reigen aus Lie-
dern, Gedichten und Geschich-
ten. Nicht weniger als 26 Akteu-
re gestalteten auf und hinter der 
Bühne ein anspruchsvolles 
zweistündiges Programm. 
Seit September wurde geplant 
und geprobt. Welche Lieder wer-
den gesungen? Jenny Packe-
busch und David Riep hatten da 
so ihre Ideen. Warum nicht ein-

mal etwas moderner, poppiger? 
Doch die Kinder des Dorfes setz-
ten sich durch. „Es ist Weihnach-
ten und da wollen wir traditio-
nell bleiben“, sagten sie. Wie soll 
die Beleuchtung werden? Was 
passiert, wenn es richtig kalt 
wird? Für jedes Problem gab es 
eine Lösung und Dank der 
freundlichen Unterstützung 
von Alexander Zeidler aus Pol-
kau konnte die Veranstaltung 
bei molligen 14 Grad Celsius im 
Kircheninneren starten. Wem 
das noch nicht warm genug war, 
auf den warteten Kinderpunsch, 
Glühwein und Bratwurst. Der 
Förderverein der freiwilligen 
Feuerwehr unterstützte den 
Kulturverein gerne.

Luise, Jenny und David führten 
charmant durch das Programm 
und dem Kinderchor konnte 
man ansehen, welchen Spaß sie 
hatten. Die Mutigsten unter 
 ihnen brillierten mit ihren Ge-
dichten. So zauberten Emma, 
Maike, Carolin und Charlotte 
den Zuhörern so manches Lä-
cheln ins Gesicht. Der Singekreis 
unter Leitung von Christine 
Quast lud die Gemeinde mit be-
kannten Weihnachtsliedern 
zum Mitsingen ein. Lea und 
Amy gaben den anwesenden 
ein Weihnachtsrätsel auf. Gia 
kam aus Osterburg und hatte ih-
re Geige im Gepäck. Virtuos prä-
sentierte unter anderem das 
Lied „Stille Nacht“. Hannes las 

eine selbst geschriebene Weih-
nachtsgeschichte und Alina 
sorgte mit ihrem Lied „That’s 
X-mas to me“ für Gänsehautmo-
mente. Dustin Grohnert setze al-
le kleinen und großen Künstler 
ins rechte Licht.
Es würde an dieser Stelle ein-
fach den Rahmen sprengen, 
wollte man jeden der 33 Pro-
grammpunkte einzeln erwäh-
nen. Zum Schluss waren sich al-
le einig. Gemeinsam erlebten 
Akteure und Besucher eine rund 
herum gelungene Veranstal-
tung und einen schönen Start in 
Vorweihnachtswoche. 

Hannes Rühlmann
FV FFW Rochau,  

Öffentlichkeitsarbeit



31. Januar 2023 | Ausgabe 1| 28 | Hallo NacHbarN

förderVerein der freiwilligen feuerweHr rocHau

Weihnachtsmann im Schulungsraum
Am Vorabend zum 3. Ad-
vent luden Karsten Meyer 

und Ronny Worm, unterstützt 
durch Katrin Wildt und Jose-
phine Stolz die Mitglieder der 
Kinder- und Jugendfeuerwehr 
Rochau zu einer Weihnachtsfei-
er ein. In ihrem liebevoll ge-
schmückten Schulungsraum 
verbrachte der Feuerwehrnach-
wuchs einen gemütlichen 
Nachmittag bei Spiel, Spaß, 
Kinderpunsch und Lebkuchen. 
Als es dann draußen langsam 
schummerig wurde und auch 
noch kräftig an der Türe polter-
te, war die Spannung groß. Der 
Weihnachtsmann stattete den 
Feiernden einen Besuch ab. Im 
Gepäck hatte er einen gut ge-

füllten Sack mit Geschenken, 
die der alte Knabe allerdings 
nur im Austausch gegen kleine 
Gedichte oder Lieder heraus-

rückte. Die Kinder meisterten 
diese Aufgabe jedoch genau so 
toll, wie ihre Ausbildungsdiens-
te und konnten so den Weih-

nachtsmann sehr milde stim-
men. 
Im Anschluss bedankte sich der 
Förderverein der Freiwilligen 
Feuerwehr Rochau bei den Kin-
dern und Jugendlichen mit klei-
nen Aufmerksamkeiten für ih-
re in diesem Jahr gezeigten 
Leistungen. Dabei wurden auch 
jene Kinder nicht vergessen, die 
an diesem Nachmittag leider 
nicht teilnehmen konnten. 
Dass die Weihnachtsfeier rund-
um gelungen war, davon konn-
ten noch am Abend die Eltern 
der fröhlich nach Hause zurück-
gekehrten Kinder berichten.

Hannes Rühlmann
FV FFW Rochau,  

Öffentlichkeitsarbeit

eine etwaS andere weiHnacHtSgeScHicHte!

Oh, Tannenbaum

In den vergangenen Jahren 
erstrahlte zur Weihnachtszeit 

in Rochau ein großer Tannen-
baum im Lichterglanz. Gestiftet 
von einem Bürger der Gemeinde, 
wurde er von den Kameraden 
der freiwilligen Feuerwehr auf-
gestellt und geschmückt.
Zum Fest 2022 blieb sein Platz 
leer. Gab es keine Bäume mehr? 
Wurden sie gar schon alle ver-
heizt? Traurig, Traurig! 
Irgend jemanden muss dieser 
Zustand die Tränen in die Augen 
getrieben haben. Jedenfalls 
leuchtete plötzlich am zweiten 
Feiertag auf dem Dorfplatz ein 
ganz kleines, feines Bäumchen. 
Wie mag er wohl dorthin gekom-

men sein? Auf jeden Fall zauber-
te er so manchem Einwohner ein 
Schmunzeln ins Gesicht.
Fröhliche Weihnachten gehabt 
zu haben, wünscht

Eva-Maria Riep
Rochau

antwort deS bürgermeiSterS der gemeinde rocHau

Zum Thema Weihnachtsbaum
Liebe Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde Ro-

chau, bisher hatte das Beschaf-
fen und Aufstellen des Weih-
nachtsbaumes der Förderver-
ein der FFW Rochau übernom-
men, was bisher auch gut 
funktioniert hat. Da es aber in 
diesem Jahr Probleme – war-
um auch immer – gab, pflanzt 

die Gemeinde Rochau auf dem 
Platz eine ca. 2,5 Meter hohe 
Nordmanntanne, die dann be-
leuchtet wird. Zeitgleich wird 
im Ortsteil Klein Schwechten 
auch ein Ersatzbaum in der 
gleichen Größe gepflanzt.

Dirk Zeidler,  
Bürgermeister  

der Gemeinde Rochau

SeniorenweiHnacHtSfeier

„Große Aufregung“  
bei den „Hasseler Feldmäusen“

Nach dem die Kinder der 
großen Gruppe am 5.  De-

zember 2022 bei der Senioren-
weihnachtsfeier ein tolles Pro-
gramm aufgeführt haben und 
mit viel Beifall belohnt wurden, 
war der 6. Dezember 2022 voller 
Aufregung. Alle Kinder haben 
ein schönes Programm für ihre 
Eltern, Omas und Opas aufge-
führt – es war ganz toll! Dann 
riefen sie gemeinsam nach dem 
Nikolaus und der kam tatsäch-
lich. Die Augen wurden riesen-
groß und teilweise auch ängst-
lich. Beim Verteilen der Ge-
schenke war die Angst vorbei 
und ich gehe davon aus, dass es 
ein schöner Nachmittag war.
Gleichzeitig möchte ich mich 
bei den Betreuerinnen und den 

Kindern für die vielen lieben 
und herzlichen Glückwünsche 
zu meinem Geburtstag bedan-
ken – ihr seid toll!

Iris Heim, die „Lese-Oma“ 

Foto: Eva-Maria Riep
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pfarrHauS in iden

Gemeindepädagogin lud  
zum Weihnachtsnachmittag

Am 16. Dezember 2022 lud 
Frau Karin Diebel, Gemein-

depädagogin, seit langer Zeit 
wieder ihre Christenlehreschütz-
linge mit Eltern zum Weih-
nachtsnachmittag ins Pfarrhaus 
in Iden ein. 
Bei Stolle und Gebäck sowie ge-
meinsamen Spielen von Groß 
und Klein nebst Kerzenschein 
kam bei mir das erste Mal wirk-
liche Weihnachtsstimmung auf. 
Als sich dann noch der Nikolaus, 

trotz seines weiten Weges vom 
Nordpol aus in die kleine Unter-
kunft in Iden ankündigte, freu-
ten sich die Kinder noch mehr. 
Mit gemeinsamen Liedern und 
einstudierten Gedichten der 
Nachkommen konnten diese 
dem Nikolaus etwas Naschwerk 
abringen. 
Ein wirklich gelungener Vor-
weihnachtsnachmittag. Vielen 
Dank dafür!

Frau Zander

grundScHule iden

Vorfreude, schönste Freude …

Passend zum 1. Dezember 
ging es bei uns in der Grund-

schule Iden am Donnerstag in 
einigen Klassen vorweihnacht-
lich zu. Kleine Wichtel deckten 
den Tisch festlich, mixten einen 
Kinderpunsch und bereiteten 
leckere Frühstückshäppchen zu. 
So gestärkt konnten wir die Au-
torin Gundula Ihlefeldt begrü-
ßen. In Zusammenarbeit und 
mit Unterstützung vom Kultur-
werk deutscher Schriftsteller 
Sachsen-Anhalt e.  V. hatte die 
Autorin für uns einen langen 
Weg auf sich genommen. Im Ge-
päck hatte sie natürlich ein 
spannendes Buch. Sie las aus ih-
rem Werk „Schneekugel – eine 
Weihnachtsgeschichte“ sehr an-
schaulich vor. Gespannt lausch-
ten wir der Vorlesung und be-
gleiteten die Hauptfiguren Ro-
bin und Tom auf ihrem Weg 

eine Freundschaft zu Paul zu 
knüpfen und ihm zu helfen. Bei-
de mussten auch lernen, dass 
Dinge wie ein gut gefüllter Kühl-
schrank, schicke saubere Kla-
motten oder Fürsorge eben 
nicht selbstverständlich sind 
und man mit einem kleinen Ge-
schenk eine große Freude ver-
breiten kann. Mit diesen Gedan-
ken bastelten wir, passend zum 
Buch, eine Schneekugel.
Natürlich gehört in die Advents-
zeit auch ein festlicher Advents-
kranz. Dazu hatten wir Materia-
lien mitgebracht und gestalte-
ten zum Ende unserer besonde-
ren Weihnachtsfeier ein Ge-
steck. Einige davon erfreuten 
uns bis zu den Weihnachtsferi-
en im Klassenraum.

Die Grundschüler des Grundschul-
verbundes Goldbeck-Iden,  

Teilstandort Iden

Die Kinder und Erzieherinnen des Hortes „Elbpiraten“ Arneburg 
möchten sich bei der Stadt Arneburg und dem Eigenbetrieb der Stadt 
Arneburg für dieses tolle Weihnachtsgeschenk recht herzlich bedanken.

Am 24. November 2022 schmückten die Kinder der Kindertageseinrich-
tung „Elbräuber“ den Weihnachtsbaum im Verwaltungsamt in Arneburg. 
Wir möchten uns dafür bei den Kindern und Erzieherinnen bedanken.
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VerbundScHule goldbeck-iden

Neujahrsempfang 

Für die Mädchen 
und Jungen der Ver-

bundschule Goldbeck- 
Iden gab es am Standort 
in Goldbeck am 17.  Ja-
nuar eine kleine Überra-
schung. Das Kollegium 
lud die Kinder wie auch 
schon im letzten Jahr zu einem 
Neujahrsempfang ein. Nach der 
Begrüßung gab es die besten 
Wünsche für das Jahr 2023. 
Bei Bratwurst und Musik wurde 
dann mit einem Kinderpunsch 

auf das neue Jahr angestoßen.
Vielen Dank an Herrn Müller 
und Herrn Conrad, die für die 
Verpflegung gesorgt haben.

Verbundschule Goldbeck-Iden

aktion „weiHnacHtSbaum“

Rochauer Weihnachtsbäume  
dem Feuer übergeben

Der Wettergott war den 
 Rochauern und ihren Gäs-

ten am 7. Januar gnädig ge-
stimmt. Es regnete nicht und so 
konnte die Aktion „Weihnachts-
baum“ pünktlich starten. 
Die freiwillige Feuerwehr drehte 
ab 13  Uhr im Dorf ihre Runden 
und sammelte die von den Bür-
gern bereitgelegten Bäume ein. 
Mit kleinen Präsenten bedankte 
sich der eine oder andere bei den 
Kameradinnen und Kameraden 
der Ortswehr dafür, dass sie 365 
Tage im Jahr rund um die Uhr zu-
verlässig ihr nicht immer einfa-
ches Ehrenamt erfüllen.
Der Förderverein der FFW hatte 
ab 17  Uhr zum großen Weih-
nachtsbaumverbrennen eingela-
den. Bei Punsch, Bratwurst und 
Schmalzstullen mit Gürkchen 
wurden dann nach und nach der 
ausgediente Weihnachts-
schmuck dem Feuer übergeben. 

Ronny Hertel, Ortswehrleiter Ar-
neburg, ließ es sich nicht neh-
men, dem Förderverein und der 
Feuerwehr persönlich seinen 
Neujahrsgruß zu überbringen. 
Für eine intakte Dorfgesellschaft 
ist die Pflege des Brauchtums ein 
wichtiger Aspekt. Darüber waren 
sich alle Anwesenden einig. So 
war es dann auch nur folgerich-
tig, dass sich bei guten Gesprä-
chen im Schein der lodernden 
Nadelgehölze schnell eine ange-
nehme Stimmung entwickelte. 

Hannes Rühlmann
Förderverein FFW Rochau

VerbundScHule goldbeck-iden

Besuch im Athletiko-FunPark

Am 7.  Dezember 2022 ging 
es für die Kinder der Klassen 

1a und 1b der Verbundschule 
Goldbeck-Iden mit dem Zug 
nach Stendal. Ziel war der 
„Athletiko- FunPark“. Im Bälle-
bad, auf Trampolinen, auf gro-
ßen und kleinen Kletter- und 
Rutschspielgeräten und vielem 
mehr, konnten die Mädchen 
und Jungen  spielen  und ihre 

Geschicklichkeit testen.
Nach gut drei Stunden ging es 
mit dem Zug wieder zurück 
nach Goldbeck.
Ein toller Wandertag, der viel 
Spaß gemacht hat und sicher 
auch dazu beigetragen hat, die 
Fitness und Geschicklichkeit zu 
fördern.

Verbundschule Goldbeck-Iden
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grundScHule arneburg

Ein Mitmachkonzert  
mit Max Heckel

Wir sehen es in der Grund-
schule auch als unsere Auf-

gabe, dass Wir-Gefühl zu stär-
ken und gemeinsame Aktionen 
der Klassen 1 bis 4 im musi-
schen Bereich zu nutzen, um 
auch auf sozial-emotionaler 
Ebene die Kompetenzen im ge-
meinsamen Singen, rhythmi-
schen Bewegen und Musizieren 
weiterzuentwickeln und ent-
standene Defizite abzubauen. 
Ein Kinderlieder-Mitsing-Kon-
zert wäre da genau das Richtige. 
Dafür konnten wir den bekann-
ten Musiker Max Heckel gewin-
nen. 
Am 25. November 2022 war es 
dann endlich soweit. Gemein-
sam mit dem Schlagzeuger 

Niklas der Band „Nobody 
Knows“ wurden Kinderlieder 
vorgetragen, neu interpretiert 
und die Kinder zum Mitmachen 
animiert. 
Die Kinder waren von Anfang 
an mit viel Freude und Eifer da-
bei. Sie klatschten, stampften 
und jubelten zu den Liedern, die 
fast alle kannten. Mit „Jule 
wäscht sich nie“, „Max und Mo-
ritz“, „Grün, grün, grün …“ und 
„Kling Klang“ zogen die Musiker 
alle Kinder und auch die Er-
wachsenen in ihren Bann.
Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei Max Heckel und Niklas für 
das tolle Konzert.

Das Team der 
Grundschule Arneburg

Einladung zum Spieleabend

Wann: 24. Februar 2023 | 19.00 Uhr

Wo: Gemeinschaftshaus in Hohenberg-Krusemark 
(ehemalige Gaststätte)

Teilnahmegebühr: 2 Euro

Die besten erhalten kleine Preise.

Getränke und Bockwurst können gekauft werden.

Über viele Spieler freut sich der Dorfentwicklungsverein 
Hohenberg-Krusemark.



31. Januar 2023 | Ausgabe 1| 32 | Hallo NacHbarN

ferIenzeIt 2022 rücKblIcK hort „elbPIraten“ arneburg

Sommerfest vom landkreis Stendal

Elbauenpark Magdeburg

abenteuerspielplatz chausseehaus Hassel

Gestalten

Keramikmalerei mit Familie Moritz

bewegter Hort mit der aoK Sachsen-anhalt

Kegelbahn arneburg
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ferIenzeIt 2022 rücKblIcK hort „elbPIraten“ arneburg

„Weltreise bunt und rund“ mit Herrn Norbert Krebber

Freilichtmuseum Diesdorf – vom Korn zum Mehl, backen, Schmiede, Windmühle, butter herstellen, Kartoffelpuffer
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kultur- und HeimatVerein arneburg im altmärkiScHen Heimatbund e. V.

Lesung „Hyazinthen hasst man nicht“
„Hyazinthen hasst man 
nicht“ unter diesem Titel 

stellt das Altenzauner Forum für 
Zeitgeschichte, Literatur und 
Musik am 25. März um 16  Uhr 
das Erstlingswerk der Schrift-
stellerin S. K. Erbach vor. Die Le-
sung findet in der Hofstraße  3 
im Saal des Herrenhauses statt.
In ihrem 2023 im Selbstverlag 
veröffentlichten Buch mit 478 
Seiten, in Romanform, geht es 
um ein frühreifes in der Pubertät 
befindliches Mädchen, Julia, wel-
ches in der Nachkriegszeit, das 
bedeutet nach dem 2. Weltkrieg, 
eine neue Heimat und  ihre Iden-
tität sucht. Der Roman ist reine 
Fiktion. Namen, Charaktere, Orte 
und Ereignisse sind das Produkt 
der Fantasie der Autorin. Gleich-
wohl könnte alles so stattgefun-
den haben, auch wenn die Men-
schen und Ereignisse frei erfun-
den sind. Die Ähnlichkeit mit 
lebenden oder bereits verstorbe-
nen Personen und Vorkommnis-
sen sind rein zufällig. 
Das Fremdsein eines geflüchte-
ten Kindes, welches sehr wohl 
seine Gründe hatte, sein Zuhau-
se zu verlassen, dass in einem 
Ort angekommen ist, wo es ei-
nem alten ruinösen Turm vor-
findet und sich unerlaubt dort 
einquartiert, in einer Kleinstadt, 
in der es niemand versteht, ge-
schweige denn gewollt und er-
wartet hat. Julia ist ein Sonder-
ling, ja etwas ganz Besonderes. 
Wir als Zuhörer können Julia in 
der Lesung ein wenig kennenler-
nen. Und vielleicht, wenn das 
Schicksal des Mädchens in uns 
Interesse weckt, das Buch mit 
nach Hause nehmen, um mehr 

von ihrem Weg zu verstehen, 
wenn uns die Leseproben neu-
gierig machen. Mythen und Sa-
genhaftes spielen ebenso in die-
sem Roman eine Rolle, wie auch 
die traurige Wirklichkeit, die ei-
ner Fremden entgegen schlägt. 
Einer, der man es schwer macht 
heimisch zu werden. Aus Miss-
trauen wird Missgunst, Spott 
und Unverständnis, woraus Auf-
ruhr gegen ein träumerisches, 
naturverbundenes, etwas reali-
tätsfremdes Lebewesen ent-
steht. Die Bürger dieses Fleckens 
fühlen sich aufgestört, dem 
Gleichklang der Tage in Bolde-
burg in Frage gestellt in ihrer ge-
wohnten Ordnung. Dabei will 
Julia nichts von ihnen, will nicht 
stören, nur so leben, wie sie es in 
ihrer Naivität für richtig hält. 
Die Erzählerin S. K. Erbach lässt 
im Roman einen Freund die Mit-
teilungen über den Fortgang der 
Geschichte übernehmen, der 
uns hineinzieht in die Handlung 
– das Erleben von Julia und Jo-
hannes – die Hauptfiguren des 
Romans. Johannes findet einen 
Zugang zu dem eigenbrötleri-
schen Mädchen. Diese ergrei-
fende Geschichte von Julia wird 
in vielen Fassetten vor dem Le-
ser entfaltet. Einsichten und Er-
kenntnisse, dürfen wir voll 
Spannung gewinnen und miter-
leben, was Menschen, vielleicht 
auch wir selbst, in ähnlichen 
oder ganz anderen Situationen 
erfahren haben. Scheinbar un-
lösbare Konflikte, die aus fest-
gefahrenen Haltungen entstan-
den sind, erschaffen verzwickte 
Situationen, die einer Lösung 
harren. Sie führen den Leser zu 

Orten in vergangene Zeiten, die 
etwas Märchenhaftes als 
Gleichnis – im wahrsten Sinne 
des Wortes – ins Feld führen, 
 Orte an denen Wachstum statt-
findet und aufblühendes Leben 
beschrieben wird, ohne her-
kömmliche Konventionen. 
Mit menschlicher Wärme und 
Einfühlung, die die Charaktere 
der Protagonisten dem Leser 
 nahe bringen, schreitet die Story 
in dieser Erzählung voran. Die 
agierenden Personen werden 
dem Leser verständlicher und 
vertrauter, weil wir ihre Ge-
schichte kennen lernen dürfen. 
Der Roman von Erbach be-
schreibt ein Stück deutsche Zeit-
geschichte, die sich nach dem 
2.  Weltkrieg in Deutschland er-
eignet haben könnte. Sich als 
Mensch in seinen Eigenheiten 
nicht unterkriegen zu lassen, 
das scheint wichtiger Teil des 
Romans und eines sinnerfüllten 
Lebens! Suchen wir nicht alle 
danach? 
So wie die Bilder der Malerin Sil-

ke Kowalski, die wir 2020 in un-
serer Kleinsten Galerie ausstell-
ten, (wegen Corona wurden ihre 
Bilder kaum gesehen) ist eine 
weitere Begabung der Künstle-
rin nun gereift und zum Aus-
druck gekommen, die – eine Au-
torin zu sein. Der Name ihres 
leiblichen Vaters, Erbach, der 
nicht aus dem Krieg zurückge-
kommen ist, wird auf diese Wei-
se von Silke Kowalski geehrt. Sie 
hat diesen Namen als Schrift-
stellerin angenommen. Wie 
auch in ihrer Malerei, findet Hei-
teres, Nachdenkliches und Wun-
derliches Raum auch in ihrer 
dichterischen Freiheit. Erbach, 
alias Kowalski, arbeitete zu-
nächst in verschiedenen Beru-
fen. Von 1969 bis 1972 studierte 
sie an der Spezialschule Male-
rei/Grafik in Schwerin, war 
dann in der Förderklasse Male-
rei. 1992 wurde sie in den Künst-
lerbund Mecklenburg-Vorpom-
mern aufgenommen. 2000 er-
hielt sie den Kunstpreis des 
Landkreises Lüneburg. Seit 2013 
war sie Mitglied der Akademie 
für Kunst und Design in Leipzig, 
bis zu deren Auflösung 2017. 
Mit zahlreichen Ausstellungen 
fand sie Verehrer ihrer Kunst. 
Der Kultur- und Heimatverein 
möchte alle Literatur-Freunde 
zur Lesung des ersten Romans 
von S. K. Erbach sehr herzlich 
nach Altenzaun einladen. 

Adelheid  Johanna Preß

info
Anmeldung erbeten unter 
Telefon: 0178/2587449 oder  
39594/829954 oder per E-Mail: 
altenzaunerforum@email.de
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rocHauer karneValiSten (rcg)

Wieder richtig krachen lassen!
Wie gewohnt eröffnete 
Punkt 19.19 Uhr der Schuss 

aus der Konfettikanone ,,Wilhel-
mina“ die erste Abendveranstal-
tung in diesem Jahr. In tollen 
Kostümen erschien das Publi-
kum in der ausverkauften Mehr-
zweckhalle in Rochau, was sich-
lich und hörbar in Partylaune 
war. Nach dem Aufmarsch der 
Funkengarde und des Elferrates 
wurde das Prinzenpaar mit Jubel 
begrüßt. Prinz Mayk 1. und seine 
liebreizende Prinzessin Ingrid 3. 
gaben sich die Ehre. Der Präsi-
dent Frank Bräuer begrüßte zahl-
reiche Ehrengäste und mehrere 
befreundete Vereine aus der Alt-
markregion und der Prinz be-
grüßte mit seiner Rede das Publi-
kum. Unverzüglich ging es da-
nach mit dem Gardetanz der 
Funken los, die in gewohnter 
Qualität ablieferten. Im Laufe des 
Abends waren die Funken weite-
re Male auf der Bühne. Es gab ein 
tolles Showtanzmedley und die 
immer wieder faszinierende 
Ultra- Schwarz-Lichtshow.
Mit Rochauer Sängerinnen ka-
men verkleidet als Mickey Krau-
se auf die Bühne und sorgten mit 
einem Partymedley für Stim-
mung, bevor die beiden älteren 
Damen Lisbeth und Erna über die 
Probleme des Alltags plauderten. 
Während Erna sich fragte, ob sie 
nicht etwas wenig Busen hat, be-
ruhigte sie Lisbeth und sagte, 

dass zwei Stück wohl reichen.
Schon danach folgte der erste 
Auftritt des Männerballetts. Die 
feurigen Mexikaner ließen im 
Laufe des Tanzes die Hüllen fal-
len und das Publikum tobte. Zwi-
schen den Tänzen sorgten die 
Sängerinnen und auch die Band 
No Limit für tolle Stimmungs- 
und Tanzmusik, so dass es schon 
während des Programms das Pu-
blikum nicht auf den Plätzen 
hielt und die ersten eine flotte 
Sohle aufs Parkett legten.
In einem weiteren Sketch wur-
den die Altfunken in ,,Ernas Kotz- 
metikstübchen restauriert und 
chic gemacht, um dann gemein-
sam die Party steigen zu lassen. 
Bei den tollen Sprüchen wäh-
rend der Behandlung wurden die 

Lachmuskeln der Gäste aufs Äu-
ßerste strapaziert.
Die Funken heizten dann weiter 
mit der Ultrashow die Stimmung 
an, bevor der zweite Tanz der see-
tüchtigen Trunkenbolde folgte. 
Ohne Zugabe durften sowohl die 
Funken als auch die Männer 
nicht von der Bühne. Die Sänge-
rinnen bildeten den krönenden 
Abschluss mit einem Medley 
von Hits der 90er-Jahre. Zum Fi-
nale kamen nochmal alle Mit-
wirkenden auf die Bühne, zum 
Rochauer Karnevalslied wurde 
geschunkelt, bevor dann mit der 
Polonaise durch den Saal das 
Programm beendet wurde. Der 
Abend war aber noch jung und 
die Stimmung war groß und die 
Live Band ,,No Limit" sorgte bis in 

die frühen Morgenstunden für 
tolle Tanzmusik.
Die Nachmittagsveranstaltung 
und der Rochauerkinderkarneval 
fanden nach Anzeigenschluss 
statt. Somit möchte die RCG hier 
noch auf die bevorstehenden 
Abendveranstaltungen aufmerk-
sam machen. Die Veranstaltung 
am 4. Februar ist restlos ausver-
kauft. Für die Abendveranstal-
tung am 11.  Februar sind noch 
einige Karten zu haben, sodass 
Sie die letzte Möglichkeit haben, 
sich das tolle Programm nicht 
entgehen zu lassen. 
Eintrittskarten sind telefonisch 
oder per WhatsApp unter 0174 
7018 784 beim Karnevalsfreund 
Thomas Scheinert erhältlich.

Frank Bräuer, Präsident der RCG
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werbener begebenHeit

Ein unmoralischer  
Werbener Prozess von 1816

Bei der Durchsicht einiger 
Aufzeichnungen des Salz-

wedeler Lehrers und Heimatfor-
schers Adolf Preuß (1902 – 1984) 
fand ich auch einige Werben 
a. d. Elbe behandelnde Aufsätze. 
Sie entstanden zwischen 1929 
bis 1936, als Preuß an der dorti-
gen Stadtschule als Lehrer un-
terrichtete. Zudem als Kantor 
und Küster angestellt, versah er 
in diesen Jahren den kirchlichen 
Dienst an der Johanniskirche 
und war Chorleiter des Männer-
gesangverein Werben.
Die im Folgenden aus Unterla-
gen zusammengestellte Werbe-
ner Begebenheit behandelt ei-
nen kurz nach den Freiheits-
kriegen und der Neuordnung 
des preußischen Staates ange-
strengten Prozess. Neben „bösen 
und guten“ Menschen, begegnet 
uns darin auch ein „gewinn-
süchtiger“ Mann, der auf Kum-
mer und Leid seiner Mitmen-
schen keine Rücksicht nahm. 
 Bevor wir nun die damaligen 
Geschehnisse vorstellen wollen, 
seien hier zuerst noch einige 
einführende Worte zu dem zeit-
geschichtlichen Hintergrund 
gestattet. 
Nach der Niederlage Preußens 
und dem am 7. Juli 1807 ge-
schlossenen Frieden von Tilsit 
wurde am 18. August das König-
reich Westphalen von „Napo-
leons Gnaden“ geschaffen. Es 
setzte sich aus den ehemaligen 
Ländern Kurhessen, dem Her-
zogtum Braunschweig, den 
preußischen Provinzen westlich 
der Elbe, den hannoverschen 
und nassauischen, sowie eini-
gen sächsischen Gebieten zu-
sammen. Zu deren Souverän 
 bestimmte Napoleon seinen 
jüngsten Bruder Jérome (1784 – 
1860). Dieser neugeschaffene 
Staat erhielt am 15.  November 
eine Verfassung nach französi-
schem Vorbild. Am 7. Dezember 
wurde die Konstituierung des 
neugebildeten Königreichs 
Westphalen proklamiert und 
am 10.  Dezember hielt König 
Jérome (Hieronymus) seinen 

prächtigen Einzug in seiner 
Haupt- und Residenzstadt Kas-
sel. Im darauffolgenden Jahr 
wurde eine Gebietseinteilung, 
ohne Rücksicht auf die jeweilige 
politische Entwicklung, vorge-
nommen. Die Altmark bildete 
einen Teil des Elbdepartements 
mit der Hauptstadt Magdeburg. 
Stendal und Salzwedel wurden 
Diststriktshauptstädte. Der Dis-
trikt Stendal zählte 13 Kantone, 
der Distrikt Salzwedel 15 Kanto-
ne. Präfekt des Elbdepartements 
wurde der Graf von der Schulen-
burg-Kehnert, dem 1812 ein 
Franzose, der Chevalier de Ber-
cagny, nachfolgte. Unterpräfekt 
in Stendal wurde der Graf von 
der Schulenburg-Bodendorf. 
Der vor dem Krieg in der Alt-
mark noch blühende Handel 
und die Gewerbetätigkeit lagen 
völlig darnieder. Die Schifffahrt 
hatte fast ganz aufgehört. Korn-
handel und Spedition waren un-
bedeutend, da Napoleon den 
Handel mit England und da-
durch auch mit dem Ausland 
durch eine Kontinentalsperre 
unterbunden hatte. Die Einfüh-
rung der Gewerbefreiheit und 
der Gewerbesteuer hatte die 
Auflösung der Zünfte zur Folge, 
was viele um Brot und Verdienst 
brachte. Aus großem Geldman-
gel galt 1811 der Scheffel Rog-
gen zwar nur 11 Groschen, aber 
alle anderen Lebenshaltungs-
kosten stiegen rasant an. Das 
Geld, größtenteils das preußi-
sche, war selten. Die ungeheu-
ren Kriegssteuern, die fortge-
setzten Durchmärsche und Ein-
quartierungen, die Zahlungs-
unfähigkeit der preußischen 
Fonds, in denen viele Gelder 
steckten, trugen dazu bei.  Mit 
dem Russlandfeldzug von 1812, 
der für die französischen Trup-
pen in einer verheerenden 
Katas trophe endete, läutete das 
Ende der napoleonischen Herr-
schaft ein. Allein das aus 25.000 
Mann bestehende westfälische 
Armee korps, in dessen Reihen 
sich auch die Altmärker befan-
den, zählte nach dem schreckli-

chen Übergang über die Beresi-
na zu Ende November kaum 
noch 1.500 Mann, und von die-
sen brachte der General von 
Ochs nur wenige wieder in die 
Heimat. Noch Jahrzehnte nach 
dem Feldzug suchten verzwei-
felte Angehörige und Behörden 
in den Hospitälern Russlands 
nach verschollenen altmärki-
schen Soldaten. Das Königreich 
Westphalen löste sich nach dem 
Sieg der Alliierten in der Völker-
schlacht bei Leipzig auf; König 
Jérome floh Ende Oktober 1813 
aus Kassel nach Paris. Doch 
wenden wir uns nun den ei-
gentlichen Werbener Gescheh-
nissen zu:
Um das Jahr 1808 lebte in der 
Stadt Werben a.  d. Elbe der 
Handlungsdiener (= kaufmänni-
scher Angestellter) Friedrich 
Hasselmann. Er gewann die 
 Liebe der Tochter eines Acker-
bürgers der Stadt, dessen Name 
Joachim Friedrich Schultze war. 
Hasselmann wurde stellungslos 
und fand Ende September 1809 
bei dem Ackerbürger und Korn-
händler Abraham Ludwig Rüt-
tel, vorläufige Aufnahme. Das 
frühere Rüttelsche Wohnhaus 
lag in der Seehäuser Straße. Der 
sich nun in der Landwirtschaft 
verdingende Hasselmann trat 
nur kurze Zeit darauf als Soldat 
in die Dienste des Königreichs 
Westphalen. Er wurde als Gen-
darm nach Mühlhausen in Thü-
ringen versetzt, mit der zweifel-
haften Aussicht, später einmal 
eine wohlbestallte Beamten-
stelle zu erhalten. 
Angesichts dieser Dienststel-
lung schien einer Hochzeit mit 
der Tochter des Ackerbürgers 
 Joachim Friedrich Schultze nun 
nichts mehr im Wege zu stehen. 
Schon war zu derselben gerüs-
tet, schon waren die Möbel ge-
fertigt, da schickte Napoleon 
1812 sein gewaltiges Heer nach 
Russland. Mit ihm zog auch der 
junge Hasselmann. Niemals ge-
langte wieder eine Nachricht 
von ihm nach Werben, er blieb 
vermisst auf den Schnee- und 

Eisfeldern Russlands.
Mochte seine Braut daheim sich 
noch so sehr sorgen und grä-
men, mochte sie stets in sich die 
geheime Hoffnung nähren, dass 
der Geliebte doch noch wieder-
kommen könnte – sie heiratete 
zuletzt schweren Herzens den 
Werbener Ackerbürger Friedrich 
Wilhelm Müller. 
Im Jahre 1816 erinnerte sich der 
Werbener Bürger und Korn-
händler Abraham Ludwig Rüttel 
nun daran, dass er einmal den 
damals stellungslosen Hassel-
mann bei sich aufgenommen 
hatte. Unter welchen Bedingun-
gen dies geschah, und welche 
gegenseitige Versprechungen 
dabei abgegeben wurden, darü-
ber lag ein ewiges Dunkel. Der 
biedere Rüttel aber wollte sich 
schadlos halten und strengte 
 einen Prozess gegen den Acker-
bürger Joachim Friedrich Schult-
ze, als Kurator des verschollenen 
und noch als „abwesend“ be-
zeichneten Gendarmen Hassel-
mann an. Er verlangte die Zah-
lung von 170 Talern, mit der Be-
gründung, der Hasselmann 
habe bei ihm von Michaelis 
1809 bis 1. März 1811 Unter-
kunft bekommen und habe ihm, 
als er westphälischer Gensdar-
me wurde und Werben verließ, 
versprochen, „ihn bei seiner 
nächsten Zurückkunft wegen der 
Aufnahme und Verpflegung, so 
er bei ihm genossen, zu entschä-
digen und alles gewissenhaft zu 
bezahlen.“
Der Kläger verlangte für Logis, 
Heizung, Licht und Unterhal-
tung der Wäsche täglich einen 
guten Groschen, für Frühstück 
und Getränke zwei gute Gro-
schen, für Mittagessen drei gute 
Groschen und für Abendessen 
zwei gute Groschen. Das brachte 
zusammen pro Tag acht Gro-
schen. Auch die Prozesskosten 
sollten dem Ackerbürger Schult-
ze zur Last fallen. Dieser bat das 
Gericht um Abweisung der ein-
gebrachten Klage, mit folgender 
Begründung: Zwei in seinem Be-
sitz befindliche Briefe würden 
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Tourenplan Fahrbücherei Landkreis Stendal – 1. Halbjahr 2023

tour arneburg 
die fahrbücherei kommt an folgenden tagen:  
01.03., 22.03., 12.04., 03.05., 24.05., 14.06., 05.07.2023
Arneburg Schule  10:30 – 13:15 Uhr
Krusemark Kindergarten  13:30 – 13:55 Uhr
Hindenburg Breite Str.  14:05 – 14:30 Uhr
Schwarzholz Dorfmitte  14:40 – 14:55 Uhr
Arneburg Bahnhofstr.  15:15 – 16:25 Uhr
Eichstedt Gaststätte  16:45 – 17:15 Uhr
Baben Dorfmitte  17:30 – 17:50 Uhr
 
tour flessau 
die fahrbücherei kommt an folgenden tagen:  
14.02., 07.03., 28.03., 18.04., 09.05., 30.05., 20.06.2023
Rochau Kindergarten  11:00 – 11:30 Uhr
 
tour goldbeck 
die fahrbücherei kommt an folgenden tagen: 
13.01., 24.02., 24.03., 05.05., 16.06.2023
K. Schwechten Kindergarten  10:30 – 10:50 Uhr
Goldbeck Schule  11:10 – 12:50 Uhr

tour hassel 
die fahrbücherei kommt an folgenden tagen:  
01.02., 22.02., 15.03., 26.04., 07.06., 28.06.2023
Hassel Kindergarten  09:00 – 09:30 Uhr
Wischer Bushaltestelle  13:30 – 13:50 Uhr
Hassel Feuerwehr 14:30 – 15:00 Uhr

tour Iden 
die fahrbücherei kommt an folgenden tagen:  
16.02., 09.03., 30.03., 20.04., 11.05., 01.06., 22.06.2023
Iden Kindergarten 10:30 – 11:00 Uhr
Iden Schule  11:00 – 12:10 Uhr
Rohrbeck Dorfmitte  12:20 – 12:40 Uhr

tour Werben 
die fahrbücherei kommt an folgenden tagen:  
31.01., 21.02., 14.03., 25.04., 06.06., 27.06.2023
Werben Kindergarten 09:00 – 09:30 Uhr
Werben Marktplatz 13:50 – 14:20 Uhr

KontaKt / nähere informationen
Fahrbücherei des Landkreises Stendal
c/o Stadt- und Kreisbibliothek Osterburg-Stendal Großer Markt 10
39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)
Tel.: 03937 82974
E-Mail: fahrbibliothek@landkreis-stendal.de 
Web:  https://bibliothek.osterburg.de
https://www.landkreis-stendal.de/de/buecherbus.html

beweisen, dass Hasselmann 
schon in den Monaten August 
und September 1810 westphäli-
scher Gensdarme gewesen sei, 
dass also die Zeit, welche Rüttel 
angegeben, viel zu hoch gegrif-
fen sein müsste. Zugegeben 
wird, dass Hasselmann, als er 
vom 1. März bis 18. April in Wer-
ben auf Urlaub war, sich bei Rüt-
tel aufgehalten hat.
Dieser Begründung konnte sich 
der Kläger nicht verschließen. 
Beide Parteien einigten sich 
schließlich auf einen Aufent-
haltszeitraum von 10  2/3 Mona-
ten. Dagegen konnte darüber 
keine Übereinkunft erzielt wer-
den, dass Hasselmann bei sei-
nem Fortgange aus Werben ver-
sprochen habe, er wolle die ge-

habte Verpflegung gewissenhaft 
bezahlen. Nun stand Eid gegen 
Eid, denn der Verklagte behaup-
tete, Rüttel habe auf sein Befra-
gen, unter welchen Verhältnis-
sen er Hasselmann zu sich ge-
nommen, ihm erwidert: „Er soll 
uns unterstützen, da mein (des 
Klägers) Vater einen bedeuten-
den Kornhandel betreibt.“ Ferner 
habe Hasselmann „auch den 
ganzen Ackerbau des Klägers und 
dessen Vaters mit betrieben, und 
insonderheit gefahren, gepflügt, 
gesät und seinen Unterhalt sehr 
sauer verdient, daher er, Verklag-
ter, sich vorbe halte, die Dienst-
leistungen des Hasselmann spe-
ziell zur Wiedererstattung zu li-
quidieren.“
Sämtliche hierauf vernomme-

nen Zeugen (genannt werden in 
den Akten die Dienstmagd 
 Papusch, der Bäcker Friedrich 
Springinsguth, der Leinweber 
Joachim Strowitz, der Tagelöh-
ner Seidelmann und die Ehefrau 
des Fleischers Christian Bethge) 
bekundeten, dass Hasselmann 
tatsächlich die genannten 
Dienstleistungen ausgeführt 
habe, dass sie aber nicht ange-
ben könnten, unter welchen Be-
dingungen dieselben getan 
worden seien. Der Zeuge Spring-
insguth fügte seinen Aussagen 
indessen hinzu, dass Hassel-
mann und der Kläger „wie ein 
Paar Brüder miteinander gelebt 
hätten.“ Das Urteil des Gerichtes 
lautete dahingehend, dass Rüt-
tel mit seiner Klage abzuweisen 

sei, wenn der Beklagte sich be-
reitfände, den Reinigungseid zu 
leisten. Soweit die Prozessge-
schichte.
Der Familienname Hasselmann 
ist heute in Werben nicht mehr 
vertreten, lediglich auf älteren 
Flurkarten der Feldmark Wer-
ben findet sich noch ein Land-
stück, das die Bezeichnung 
„Hassel manns Land“ trägt. Auch 
die Nachfahren des Abraham 
Ludwig Rüttel, der in der ge-
schilderten Angelegenheit eine 
unrühmliche Figur machte, sind 
verschwunden. Wie Preuß zu 
berichten wusste, sei der letzte 
Spross dieser Familie, eine alte 
Dame, in ärmlichen Verhältnis-
sen gestorben. 

Christian Falk
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infraStrukturbetrieb der Stadt arneburg

Ausschreibung – Verpachtung
Verpachtung der Gaststätte 
„Hafenblick“, arneburg

Die Stadt Arneburg beabsichtigt, 
die Gaststätte „Hafenblick“ in 
Arneburg, An der Elbe, neu zu 
verpachten.

beschreibung:
Gaststätte mit Gesamtfläche 
von ca. 120 m2 mit 
•	 Gastraum: Mobiliar vorhanden
•	 Küche: Ausstattung vorhanden 
•	 Sanitärbereich (gemeinsame 

Nutzung mit Sportboothafen) 
und Nebenräumen

•	 Terrasse mit Mobiliar

Nutzung:
•	 ab 04/2023 möglich

bisherige Nutzung/Hauptan-
gebote:
•	 Familienfeiern jeglicher Art,
•	 Mittagstisch,

•	 Gaststättenbetrieb mit 
vorzugsweise regionaler 
Küche,

•	 gastronomische Versorgung 
zu Veranstaltungen

lage:
•	 unmittelbarer Zugang zur 

Elbe 
•	 direkte Nähe zum Sportboot-

hafen

anlagen/aktivitäten:
•	 Sportboothafen,
•	 liegt direkt an der Elbe,
•	 Ausflugsgaststätte

Sonstiges:
•	 Bewirtschaftung des Sport-

boothafens der Stadt Arne-
burg möglich,

•	 Parkplätze vorhanden,
•	 Verpachtung auf 5 Jahre mög-

lich

Nebenkosten sind selbst zu 
 tragen: Strom, Trinkwasser, 
Schmutzwasser, Niederschlags-
wasser, Schornsteinfeger, Versi-
cherung, Gasheizung

Pachtpreis:
Ortsübliche Miete (329,00 EUR) 
zzgl. Nebenkosten

bewerbungen
Bewerbungen können 
bis zum 28.02.2023 
(Datum des Poststempels) 
an folgende Anschrift gesendet 
werden:
Stadt Arneburg
c/o Infrastrukturbetrieb der 
Stadt Arneburg
Osterburger Str. 1
39596 Arneburg

Inhalt der bewerbung 
(Mindestanforderungen):
•	 Name, Adresse, ggf. Rechts-

form des Pächters, Kontakt-
daten

•	 bei Unternehmen: Handelsre-
gisterauszug

•	 bei natürlichen Personen: 
polizeiliches Führungszeug-
nis

•	 Informationen bei Unterneh-
men: zum Geschäftszweck

•	 bei natürlichen Personen: 
einschlägige Erfahrungen aus 
Gastronomie/ Gastgewerbe

•	 Nutzungskonzept

Bewerber/innen sollten sich 
sorgfältig über das Pachtobjekt 
informieren. Vor Abgabe der Be-
werbung wird eine Besichtigung 
des Objektes dringend empfoh-
len. Besichtigungstermine sind 
unter Telefon 039321/547810 zu 
 vereinbaren.

gez. Lindemann
Betriebsleiter Infrastrukturbetrieb 

der Stadt Arneburg

infraStrukturbetrieb der Stadt arneburg

Kostenfrei oder preisgünstig

Die Stadt Arneburg gibt 
kostenfrei ab:

1. Ersatzteilspender
 1× Rasenmäher Honda, 

defekt
 2× Freischneider Stihl FS 300, 

defekt
 1× Hochentaster HAT 75, 

defekt
 1× Motor für Erdbohrer, 

defekt
2. Feuchtraumlampen
 Länge:1,55 m, Breite: 0,20 m, 

Höhe: 0,10 m

Die Stadt Arneburg gibt 
preisgünstig ab:

3. Kompressor, Schneider
 Herstellungsjahr: 1993, 380 V, 

1,0 kW, 10 bar – Preis: 170 EUR
4. vier Stück lampenmasten 

verzinkt, gebraucht, ohne Fuß
 Höhe: 6,50 – 6,80 m 
 Preis: je 10 EUR
5. fünf Stück Kabelschutzrohr 

mit Steckmuffe ohne Dich-
tung

 Länge 6 m

 Durchmesser 140 mm
 Preis: je 10 EUR
6. Zimmertür
 Höhe × Breite 1968 × 811 mm 

Wandstärke: 30 mm
 linker Anschlag 
 Preis: 50 EUR
7. Zimmertür
 Höhe × Breite 1968 × 686 mm 

Wandstärke: 145 mm
 linker Anschlag
 Preis: 50 EUR
8. Türblätter aus Holz
 Preis: je 5,00 EUR
9. drei Stück Schreibtische
 200 cm × 80 cm auf 100 cm
 Preis: je 20 EUR
10. zwei Stück Eckschreibtische
 200 cm × 160 cm, 
 Tiefe Schreibfläche 80 cm
 Preis: je 30 EUR

Besichtigungstermine sind nach 
vorheriger telefonischer Verein-
barung möglich.
Bei Interesse melden Sie sich 
bitte beim Infrastrukturbetrieb 
der Stadt Arneburg unter Tel. 
039321-547810.

Verkauf

Schlegel-Mulcher

Die Hansestadt Werben ver-
kauft einen Schlegelmulcher

Bezeichnung: Maschio GF 140

Nachfolgend die technischen 
Daten und Beschreibung des 
Anbaugerätes:

Produktionsjahr: 2015

Sonstiges:
Es wird empfohlen, das Gerät 
vor einer Gebotsabgabe zu be-
sichtigen. Für die Besichtigung 
des Fahrzeuges vereinbaren Sie 
bitte mit Frau Lindau (Tel. 
039388/97141) einen Termin. 

Für die Abholung ist der Erwer-
ber selbst verantwortlich.

Mindestgebot: 1.800,00€

Gebote richten Sie bitte 
bis zum 09.02.2023 
an folgende Adresse:

an: Hansestadt Werben
über: Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck
– Zentrale Dienste –
Gebot Mulcher
An der Zuckerfabrik 1
39596 Goldbeck
– bitte nicht öffnen –
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Wohnungen zu VermIeten

GEMEINDE IDEN

Iden, Neue Straße
•	 1-Raum-Whg.: 29,73 m², 

Grundmiete: 4,20 €/m², Fern-
wärme

•	 2-Raum-Whg.: 45,47 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

•	 3-Raum-Whg.: 59,98 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

Iden, Schmiedeweg 3
•	 2-Raum-Whg.: 44,80 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Fern-
wärme

•	 3-Raum-Whg.: 54,70 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

Iden, an der Feldbreite 8 – 11
•	 2-Raum-Whg.: 39,05 m², 

Grundmiete: 3,50 €/m², Fern-
wärme

•	 3-Raum-Whg.: 55,68 m², 
Grundmiete: 4,00 €/m², Fern-
wärme

Iden oT rohrbeck, 
Walslebener Str. 7
•	 3-Raum-Whg.: 55,80 m², 

Grundmiete: 4,50 €/m² mit 
Einbauküche, Erdgasheizung

 
GEMEINDE  
HoHENbErG-KrUSEMarK

Hohenberg-Krusemark, 
Hauptstraße 33
•	 1-Raum-Whg.: 30,45 m², 

Grundmiete: 4,35 €/m², Erd-
gasheizung

Hohenberg-Krusemark, 
Hauptstraße 46
•	 Gewerberäume mit Einbau-

küche ca. 150 m², Miete nach 
Vereinbarung, Erdgasheizung

Hindenburg, 
Werbener Straße 7
•	 3-Raum-Whg.: 78,82 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Erd-
gasheizung

osterholz, am Deich 8
•	 4-Raum-Whg.: 70,44 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Flüs-
siggasheizung

HaNSESTaDT  
WErbEN

Hansestadt Werben, behren-
dorfer Straße 14 – 16
•	 2-Raum-Whg.: 45,24 m², 

Grundmiete: 4,50 €/m², Erd-
gasheizung

•	 3-Raum-Whg.: 58,76 m², 
Grundmiete: 4,50 €/m², Erd-
gasheizung

Weitere Wohnungen in beh-
rendorf und Giesenslage auf 
anfrage!

In der Gemeinde Hohenberg- 
Krusemark sowie der Hanse-
stadt Werben ist eine Mietkauti-
on in Höhe von zwei Monats-
grundmieten zu hinterlegen.

Info
Bitte informieren Sie sich  
telefonisch oder kommen  
Sie zu  einem persönlichen  
Gespräch in mein Büro:

Kaufmännische  
dienstleistungen
franka seehaus
Lindenstraße 11
39606 Iden
Telefon: 039390/917 321
E-Mail: franka_seehaus@gmx.de

sprechzeiten:  
Dienstag und Donnerstag  
8.00 Uhr – 14.00 Uhr
und nach telefonischer 
 Vereinbarung

GEMEINDE rocHaU

Eichenweg 1
•	 3-R.-Whg.; ca. 59 m²; EG  

(auf Anfrage)
Eichenweg 3
•	 3-R.-Whg.; ca. 59 m², EG  

(auf Anfrage)

Die Wohnungen in Rochau 
 haben durch den Nahwärme-
anschluss günstige Heizkosten.
Es ist jeweils eine Mietkaution 
in Höhe von zwei Grundmo-
natsmieten zu hinterlegen.

Kontakt
Nähere Angaben zu den Wohnungen können Sie im Infrastruktur-
betrieb der Stadt Arneburg (Eigenbetrieb), Wohnungswesen,  
Osterburger Str. 1 in 39596 Arneburg erhalten. 
frau behrens – SB Wohnungswesen
 039321 54 78 13 –  E-Mail: wowi@isb-arneburg.de

Verkauf 

Fahrzeug mit Motorschaden
Die Hansestadt Werben ver-
kauft einen branson 4720 I 

– Traktor mit Hubarm – Motor-
schaden
Typenbezeichnung 1020S 
Herstellerkurzbezeichnung: 
KUKJE
Nachfolgend die technischen 
Daten und Beschreibung des 
Fahrzeugs:
Das Fahrzeug ist au-
ßer Betrieb gesetzt.
Kraftstoffart: Diesel
Leistung: 35 KW
Hubraum: 2286 ccm
Erstzulassung: 
24.02.2011
HU: fällig 11/2023
Betriebsstunden: 
4076

Anhängelast 4500 kg gebremst / 
2200 kg ungebremst
Farbe: rot
Sonstiges: Das Fahrzeug wird 
mit Hubarm und defektem Mo-
tor verkauft.
Das Fahrzeug ist abgemeldet. Es 
wird empfohlen, das Fahrzeug 
vor einer Gebotsabgabe zu be-
sichtigen. Für die Besichtigung 

des Fahrzeuges vereinbaren Sie 
bitte mit Frau Lindau (Tel. 
039388/97141) einen Termin. 
Für die Abholung ist der Erwer-
ber selbst verantwortlich.

Mindestgebot: 3.000,00 €

Gebote richten Sie bitte 
bis zum 09.02.2023 
an folgende Adresse:

an: Hansestadt Werben
über: Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck
– Zentrale Dienste– 
Gebot Traktor
An der Zuckerfabrik 1
39596 Goldbeck
– bitte nicht öffnen –
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serVIce

Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde

allgemeIne sPrechzeIten / eInWohnermeldeamt
MO/MI nach Vereinbarung
DI 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr
DO 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr
FR 08:00 – 12:00 Uhr

stadtbüro hansestadt Werben (elbe)
 039393/217 
montag, 06.02.2023, 10:00 – 13:00 Uhr, Einwohnermeldeamt

schIedsstelle arneburg-goldbecK
Die nächsten Sprechstunden der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde  
Arneburg-Goldbeck finden am dienstag, 07.02.2023 von 17:00 bis 
18:00 Uhr im Verwaltungsamt Goldbeck statt. Ansprechpartner der 
Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb der Sprechzeit unter 
Tel.: 039390-939950 oder 01520-7163623 zu erreichen.

erreIchbarKeIt der PolIzeIstatIon
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23 
Fax 039321/518-18
PHM Behrend  0151/74307100,  
PHM Treu  0151-74307099

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Rathaus Arneburg, 

Breite Straße 14 a, 39596 Arneburg

bürgerdIenste und gemeIndeentWIcKlung
fachbereich bürgerdienste und gemeindeentwicklung
fachbereichsleiterin – Planung, stadtsanierung, hochbau/tiefbau:
Frau Kuhlmann, s.kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40

bürgerdIenste 
teamleiter bürgerdienste: 
Herr Deutsch, d.deutsch@arneburg-goldbeck.de  039321-518-46

feuerwehren 
Frau Gruber  039321/518-45

ordnungsbehördliche aufgaben, Veranstaltungen  
Frau Hack  039321/518-47

anmeldung Kitas und horte  
Frau J. Stamm  039321/518-22

bürgerdienste einwohnermeldeamt, fundbüro 
(nur zu den Sprechzeiten besetzt): 
Frau Ratajski 
einwohnermeldeamt@arneburg-goldbeck.de  039321/518-30

tourismusbüro: 
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-17

gemeIndeentWIcKlung 
teamleiterin gemeindeentwicklung/beitragserhebung: 
Frau Fleschner, k.fleschner@arneburg-goldbeck.de  039321/518-21

hochbau, dorferneuerung 
Herr Ulbrich  039321-518-43

Vergabestelle, tiefbau 
Herr Bethge  039321-518-33

allgemeine bauverwaltung, fähren, sportboothafen 
Frau Bösner  039321-518-41

allgemeine bauverwaltung, friedhof, archiv: 
Herr Nix  039321-518-41 

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Verwaltungsamt  
in Goldbeck

An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck
www.arneburg-goldbeck.de,  039388/971-0, Fax: 039388/971-69 

Verbandsgemeindebürgermeister:   
Herr Schernikau, r.schernikau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-11

sekretariat:  
Frau Glaw    039388/971-11  
sekretariat@arneburg-goldbeck.de

steuerungsunterstützung
steuerungsunterstützung teamleiter: 
rechtsangelegenheiten, Wahlen
Herr Aßmuß   039388/971-30 
marco.assmuss@arneburg-goldbeck.de

allgemeine Verwaltung, sitzungsdienst: 
Frau Konert   039388/971-23

Personal/gehalt/agh/amtsblatt: 
Frau K. Stamm, Frau Ehrenberg   039388/971-40 
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de

förderberatung/Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Beiersdörfer    039388-971-50

 
bürgerdienste – einwohnermeldeamt/fundbüro:   
Frau Fanta / Frau Ratajski  039388/971-33 
einwohnermeldeamt@arneburg-goldbeck.de

bürgerdienste – standesamt:  
Frau Fanta   039388/971-31

bürgerdienste – hunde/gewerbe/märkte 
Herr Rottstädt   039388-971-25

fInanzen und zentrale dIenste
fachbereichsleiterin: 
Frau Hoedt, d.hoedt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-20

teamleiterin finanzen/Kassenleiterin: 
Frau Dähnrich, a.daehnrich@arneburg-goldbeck.de  039388/971-21

Vollstreckung: 
Frau Dietrich   039388-971-60

Kasse:  
Frau Sandel   039388-971-22

geschäftsbuchhaltung:  
Frau Fichte   039388-971-32

steuern: 
Frau Drechsel   039388/971-12

doppik/Kalkulation/datenschutzbeauftragter: 
Herr Böker   039388/971-24

zentrale dIenste 
teamleiterin zentrale dienste, liegenschaften/Kommunalvermögen: 
Frau Lindau, k.lindau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-41

systemadministrator/schwimmbad: 
Herr Sommer   039388-971-26 

gebäudemanagement/schwimmbad: 
Frau Zander    039388-971-34

allgemeine Verwaltung, schulen/Versicherungen, beschaffung 
Frau Glomm   039388-971-13


